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Juchuuu!! Der Begegnungsraum „Mittendrin“ öff net.

Das Mittendrin ist ein Ort der Begegnung und des Austausches.
Hier wird gekocht, gespielt, getanzt, gebacken und vieles mehr.

 Jeder ist willkommen!

Hiermit möchten wir Sie herzlich zum Nachmittag der off enen Tür einladen.

Am Samstag, den 01. Februar 2025 von 14.00 - 17.00 Uhr

können Sie die Räumlichkeiten und die unterschiedlichsten Angebote kennen lernen.

Fühlen Sie sich wohl und willkommen.

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Mittendrin-Team

 Mittendrin – Hauptstraße 20 – Bötzingen

MITTENDRIN
... der Begegnungsraum der Lebenshilfe in Kooperation 

mit der Gemeinde Bötzingen
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Nachbericht 
Brennholzversteigerung
Am vergangenen Sams tag fand auf dem 
Gelände des Bauhofes unsere traditionelle 
Brennholzversteigerung statt. Von unse ren 
Bauhofmitarbeitern wurden 32 Ster Brenn-
holz gespalten und abfahrgerecht aufgesetzt, 
die von Bürgermeister Schneckenburger ver-
steigert wurden. Bei trockenem Winterwetter 
wurde diese Veranstaltung von der Bläserju-
gend des Musikvereins mit der bereits eben-
falls schon traditionellen Bewirtung umrahmt.

Die Gemeinde möchte sich bei allen Ersteige-
rern, der Bläserjugend des Musikvereins sowie 
allen Bürgern für ihre Beteiligung und ihr Inte-
resse bedanken.
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Böschungspflegetag am Samstag, 01. Februar 2025
Morgen, Samstag, 01.Februar 2025 findet wieder ein Böschungspflegetag in unserer Gemeinde statt. Mit Unterstützung der Land-
wirte und Winzer, den Mitarbeitern des Bauhofes und freiwilligen Helfern werden dringend notwendige Pflegearbeiten an mehreren 
Böschungen in der Gemarkung durchgeführt.
 
Die Gemeinschaftsaktion wird von der Winzergenossenschaft, den Weingütern, dem Winzerkreis und den Bötzinger Landfrauen un-
terstützt. Alle Landwirte, Winzer und interessierten Bürger der Gemeinde sind herzlich eingeladen, bei dieser Böschungspflegeaktion 
mitzuhelfen.
 
Über die Teilnahme von vielen freiwilligen Helfern würden wir uns freuen! 
 

Treffpunkt ist am Samstag, 01. Februar 2025 
um 08.00 Uhr beim Rückhaltebecken im Tiefental 

 
Das Ende der Böschungspflegeaktion ist für ca. 12.30 Uhr vorgesehen. Zum Abschluss sind alle Helfer zum gemeinsamen Vesper im 
Bauhofgebäude eingeladen. 

DIE JUBILARE
IN DER GEMEINDEIN DER GEMEINDE

Herr Gustav Jenne feierte seinen 90. Geburtstag
Bürgermeister Dieter Schneckenburger gratulierte Herrn Jenne im Namen der Gemeinde 
Bötzingen. Er überbrachte auch die Glückwünsche des Landrates, Dr. Christian Ante und 
des Ministerpräsidenten, Herrn Winfried Kretschmann.
 
Mit den besten Wünschen für einen Lebensabend in Gesundheit und Wohlergehen über-
reichte der Bürgermeister dem Jubilar ein kleines Geburtstagsgeschenk der Gemeinde.



4 | Freitag, 31. Januar 2025 

AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN
AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN
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Die Gemeinde Bötzingen, Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald (ca. 5.500 Einwoh-
ner), sucht voraussichtlich ab April 2025 einen  
 

Hausmeister (m/w/d)
auf geringfügiger Basis für das Objekt „Soziales Wohnen“.

 
Die detaillierte Stellenbeschreibung finden 
Sie auf unserer Homepage 
www.boetzingen.de unter Aktuell / 
Ausschreibungen oder scannen Sie den 
QR-Code.
 
Gemeinde Bötzingen
Hauptstraße 11, 79268 Bötzingen
Bei Fragen steht Ihnen Herr Bodynek (Tel.: 07663 / 9310-27) 
gerne zur Verfügung. 

Gemeinde Bötzingen
Landkreis Breisgau Hochschwarzwald

 

Verordnung der Gemeinde Bötzingen zum 
Schutz freilebender Katzen 

(Katzenschutzverordnung – KatzenschutzVO)
Aufgrund von § 13b des Tierschutzgesetzes in der geltenden Fas-
sung in Verbindung mit der Verordnung der Landesregierung über 
die Übertragung der Ermächtigung nach § 13b des Tierschutzgeset-
zes in der geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Bötzingen in seiner Sitzung vom 21. Januar 2025 verordnet:
 

§ 1
Regelungszweck, Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von freilebenden Katzen vor 
erheblichen Schmerzen, Leiden oder Schäden, die auf eine hohe 
Anzahl dieser Katzen innerhalb des Gebietes der Gemeinde Bötzin-
gen zurückzuführen sind. 
 
(2) Diese Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Böt-
zingen.  
 

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung ist eine
1. Katze ein männliches oder weibliches Tier der Unterart Felis sil-

vestris catus,
2. freilebende Katze eine Katze, die nicht oder nicht mehr von 

einem Menschen gehalten wird,
3. Katzenhalterin oder Katzenhalter eine natürliche Person, die die 

tatsächliche Bestimmungsmacht über eine Katze in eigenem In-
teresse und nicht nur ganz vorübergehend ausübt und das wirt-
schaftliche Risiko des Verlusts des Tieres trägt, 

4. Halterkatze die Katze einer Katzenhalterin oder eines Katzenhal-
ters, 

5. freilaufende Halterkatze eine Halterkatze, der unkontrolliert frei-
er Auslauf gewährt wird und die nicht weniger als fünf Monate 
alt ist. 

 
§ 3

Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für 
freilaufende Halterkatzen

(1) Freilaufende Halterkatzen sind von ihren Katzenhalterinnen und 
Katzenhaltern durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt zu kastrie-
ren und mittels Mikrochip oder Ohrtätowierung eindeutig und dau-
erhaft zu kennzeichnen sowie zu registrieren. 
 
(2) Die Registrierung erfolgt, indem neben den Daten des Mikro-
chips oder der Ohrtätowierung Name und Anschrift der Katzenhal-

terin oder des Katzenhalters in das kostenfreie Haustierregister von 
Tasso e.V. oder in das kostenfreie Haustierregister des Deutschen 
Tierschutzbundes (FINDEFIX) eingetragen werden.  

(3) Der Gemeinde ist auf Verlangen ein Nachweis über die durchge-
führte Kastration und Registrierung vorzulegen.
 
(4) Von der Kastrationspflicht nach Absatz 1 können auf Antrag 
durch die Gemeinde Ausnahmen zugelassen werden. Die übrigen 
Bestimmungen hinsichtlich der Kennzeichnungs- und Registrie-
rungspflicht in den Absätzen 1 bis 3 bleiben unberührt. 

(5) Eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter personenver-
schiedene Eigentümerin oder ein personenverschiedener Eigentü-
mer hat die Ausführungen der Halterpflichten nach Absatz 1 bis 3 
zu dulden. 
 

§ 4
Maßnahmen gegenüber Katzenhalterinnen und Katzenhaltern
(1) Wird eine entgegen § 3 Absatz 1 unkastrierte Halterkatze von der 
Gemeinde oder einer oder einem von ihr Beauftragten im Gemein-
degebiet angetroffen, soll der Katzenhalterin oder dem Katzenhal-
ter von der Gemeinde aufgegeben werden, das Tier kastrieren zu 
lassen. Bis zur Ermittlung der Katzenhalterin oder des Katzenhalters 
kann die Katze durch die Gemeinde oder einer oder einem von ihr 
Beauftragten in Obhut genommen werden.  

(2) Ist zur Ergreifung der Katze das Betreten eines Privat- oder Be-
triebsgeländes notwendig, sind die Grundstückseigentümer oder 
die Pächter verpflichtet, dies zu dulden und die Gemeinde oder eine 
oder einen von ihr Beauftragten bei einem Zugriff auf die Katze zu 
unterstützen.  

(3) Mit der Ermittlung der Katzenhalterin oder des Katzenhalters soll 
unverzüglich nach dem Aufgreifen der Katze begonnen werden. 
Dazu ist insbesondere eine Halterabfrage bei den in § 3 Absatz 2 
genannten Registern zulässig.  

(4) Ist eine nach Absatz 1 angetroffene unkastrierte Halterkatze dar-
über hinaus entgegen § 3 Absatz 1 nicht gekennzeichnet und/oder 
registriert und kann ihre Halterin oder ihr Halter nicht innerhalb von 
48 Stunden identifiziert werden, kann die Gemeinde die Kastration 
auf Kosten der Katzenhalterin oder des Katzenhalters durch eine 
Tierärztin oder einen Tierarzt durchführen lassen.  

(5) Nach der Kastration soll die Katze wieder in die Freiheit entlassen 
werden. Die Entlassung in die Freiheit soll an der Stelle erfolgen, an 
der die Katze aufgegriffen worden ist.  

(6) Eine von der Katzenhalterin oder dem Katzenhalter personenver-
schiedene Eigentümerin oder ein personenverschiedener Eigentü-
mer hat die Maßnahmen nach Absatz 1 bis 5 zu dulden.
 

§ 5
Maßnahmen gegenüber freilebenden Katzen

(1) Die Gemeinde oder eine von ihr Beauftragte oder ein von ihr Be-
auftragter kann freilebende Katzen kastrieren, kennzeichnen und 
registrieren lassen. Zu diesen Zwecken darf die freilebende Katze in 
Obhut genommen werden. Nach der Kastration kann die Katze wie-
der in die Freiheit entlassen werden. Die Entlassung in die Freiheit 
soll an der Stelle erfolgen, an der die Katze aufgegriffen worden ist. 
 
(2) Ist für Maßnahmen nach Absatz 1 das Betreten eines Privat- oder 
Betriebsgeländes erforderlich, gilt § 4 Absatz 3 entsprechend.
  

§ 6
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt zum 01. August 2025 in Kraft. 
 
Bötzingen, den 22. Januar 2025 
 
gez.
Schneckenburger
Bürgermeister
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Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Verordnung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 
elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Verordnung gegenüber der Gemeinde Bötzingen geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.

Bundestagswahl am 23. Februar 2025 -  
Wahlscheine / Briefwahlunterlagen 

Wahlbenachrichtigungen
Die Wahlbenachrichtigungen sind inzwischen alle zugestellt wor-
den. Sollten Sie noch keine Benachrichtigung erhalten haben, je-
doch nach Ihrer Auffassung wahlberechtigt sein, melden Sie sich 
bitte bei der Gemeindeverwaltung, Herrn Ernst, Tel. 9310-18 oder 
per Mail jan.ernst@boetzingen.de
 
Briefwahlunterlagen online beantragen
Für die Bundestagswahl können Wahlscheine (Briefwahlunterlagen) 
persönlich, schriftlich oder durch sonstige dokumentierbare Über-
mittlung in elektronischer Form beantragt werden (§ 27Abs.1 BWO).
 
Neben der Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen mit dem QR-Code 
auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu beantragen, bie-
ten wir Ihnen die Beantragung eines Wahlscheines per Internet auf 
unserer Homepage www.boetzingen.de auf der Startseite unter 
„Aktuelles“ an. Beim Aufruf des Links „Online-Beantragung von 
Briefwahlunterlagen“ öffnet sich ein Erfassungsformular für Ihre 
Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung müssen 
Sie in das Antragsformular eintragen. Ihnen steht es offen, sich die 
Unterlagen nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift 
senden zu lassen. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das 
Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten 
Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeich-
nis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. Der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen anschlie-
ßend per Amtsboten zugestellt. 
 
Abwicklung der Briefwahl
Anträge auf Ausstellung eines Wahlscheines (Briefwahl) können 
bereits gestellt werden. Die Wahlunterlagen werden allerdings erst 
zugestellt, wenn uns die Stimmzettel vorliegen. Diese werden wir 
voraussichtlich am 06.02.2025 erhalten.
 
Aufgrund der kurzen Fristen bieten wir ab dem 07.02.2025 als Ser-
vice die Briefwahl vor Ort an, d.h. Wahlberechtigte können die 
Briefwahl direkt im Rathaus erledigen und sind so nicht an den 
Wahltag gebunden.

Repräsentative Wahlstatistik zur Bundestags-
wahl 2025 

Repräsentativer Briefwahlbezirk
Der Briefwahlbezirk der Gemeinde Bötzingen wurde vom Statisti-
schen Bundesamt im Einvernehmen mit der Landeswahlleiterin im 
Rahmen eines Zufallsverfahrens zum repräsentativen Wahlbezirk 
ausgewählt. 

Erhoben werden sollen in den Stichprobenwahlbezirken die Stim-
mabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge nach Geschlecht und 
Altersgruppen der Wähler. Weitere personenbezogene Daten wer-
den nicht verwendet! Die Auszählungen werden vom Statistischen 
Landesamt anhand der Stimmzettel der Stichprobenwahlbezirke 
vorgenommen.

Die Untersuchung der Stimmabgabe erfolgt mittels der amtlichen 
Stimmzettel, die im oberen Bereich zusätzlich mit einem Unter-
scheidungsaufdruck nach Geschlecht und Geburtsjahresgruppe 
versehen sind. So können Daten über die Stimmabgabe der einzel-
nen Bevölkerungsgruppen ermittelt werden.
 
Oberster Grundsatz: Wahrung des Wahlgeheimnisses
Die rechtlichen Grundlagen für die repräsentative Wahlstatistik sind 
im Wahlstatistikgesetz geregelt. Weitere Informationen erhalten Sie 
im Internetangebot der Bundeswahlleiterin unter 
www.bundeswahlleiterin.de im Bereich „Bundestagswahl“ unter 
„Rechtsgrundlagen“.
 
Allen Wahlberechtigten, die einen Wahlschein erhalten, wird ein
Info-Faltblatt zusammen mit den Briefwahlunterlagen übersandt.

Verteilung der Grundsteuerbescheide
Die Grundsteuerbescheide für 2025 werden bis zum 07.02.2025 ver-
teilt. Bei Fragen oder ähnlichem, bitten wir Sie sich vorrangig schrift-
lich oder per Mail, unter grundsteuer@boetzingen.de, an die Ver-
waltung zu wenden. Widersprüche sind schriftlich, in elektronischer 
Form (§ 3a II VwVfG) oder mündlich zur Niederschrift zu erheben.
 
Das Rechnungsamt

Anmeldung für den Kindergarten
Die Planungen für das nächste Kindergartenjahr 2025/26, haben be-
gonnen. Die Gemeinde Bötzingen sowie die Kindergärten der Evan-
gelischen und der Katholischen Kirchengemeinde Bötzingen bitten 
deshalb alle Eltern, ihre Kinder, die bis zum 31.07.2026 drei Jahre alt 
werden, in einem Kindergarten anzumelden. Bitte setzen Sie sich te-
lefonisch mit der jeweiligen Kindergartenleitung in Verbindung.

Einrichtung Öffnungszeiten

Evangelischer Kindergarten, Kindergartenstr. 6, Tel. 723
E-Mail: kiga.boetzingen@kbz.ekiba.de
 
Regelgruppe Mo. - Fr.:  07.30 - 12.45 Uhr
 Di., Do.:  14.00 - 16.30 Uhr
 
Ganztagsgruppe Mo. - Do.:  07.30 - 17.00 Uhr
 Fr.:  07.30 - 14.00 Uhr
   
Katholischer Kindergarten, Kindergartenstr. 4,  Tel. 1430
E-Mail: kindergarten.boetzingen@kath-MarGot.de

Gruppe mit verlängerten 
Öffnungszeiten Mo. - Fr.:  07.30 - 14.00 Uhr

Kindertagesstätte Pusteblume, Im Ried 3, Tel. 99940
E-Mail: kiga.boetzingen@t-online.de
 
Gruppe mit verlängerten 
Öffnungszeiten Mo. - Fr.:  07.30 - 14.00 Uhr
Ganztagsgruppe Mo. - Fr.:  07.30 - 17.00 Uhr
       
Wir bitten die betroffenen Eltern sich für einen Kindergarten zu ent-
scheiden und ihr Kind bis spätestens 20. Februar 2025 direkt in 
der Einrichtung ihrer Wahl anzumelden. Den Anmeldebogen kön-
nen Sie vorab unter www.boetzingen.de / Aktuell / “Anmeldung 
für den Kindergarten” herunterladen und dann schon ausgefüllt 
persönlich im Kindergarten abgeben. Über die Aufnahme wird nach 
Absprache der verschiedenen Träger entschieden.

Bei einer nachträglichen, verspäteten Anmeldung kann unter Um-
ständen kein Platz mehr zeitnah zur Verfügung gestellt werden.
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AUS DER ARBEIT DES

GEMEINDERATES
AUS DER ARBEIT DES

GEMEINDERATES
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen 
Sitzung am 21. Januar 2025 folgende Themen 
behandelt:
Auftragsvergabe EDV: Neuanschaffung von Arbeitsplatzrech-
ner für das Rathaus 
Die zurzeit genutzten Arbeitsplatzrechner im Rathaus wurden im 
Jahr 2019 angeschafft. Bei diesen Geräten werden die Windows 
10 Lizenzen im Oktober 2025 auslaufen. Aufgrund der veralteten 
Hardware kann nicht gewährleistet werden, dass ein Update auf 
Windows 11 zu 100% kompatibel ist. Im Zuge der Neuanschaffung 
ist für einige Arbeitsplätze eine rein mobile Lösung von Vorteil. Da-
durch können die Mitarbeiter/innen an wechselnden Örtlichkeiten 
immer auf ihre Daten zugreifen. Die Anforderungen der neuen Ar-
beitsplatzrechner wurden mit dem kommunalen Rechenzentrum 
(Komm.ONE) abgesprochen. Eine entsprechende Angebotsmatrix 
wurde erstellt. Darin wurden die benötigten Hardwarekomponen-
ten spezifiziert und konkret festgelegt. Auf dieser Grundlage wur-
den leistungsfähige Arbeitsplatzrechner und Laptops auf neustem 
technischen Stand ausgeschrieben. Fünf Firmen wurden gebeten 
ein Hardwareangebot wie ausgeschrieben abzugeben. Die Aus-
schreibung erfolgte in vier Losen. Zusätzlich werden für die neuen 
Geräte Microsoft Office Lizenzen benötigt. Zu dieser Ausschreibung 
gingen bis dato noch keine Angebote ein.
Der Gemeinderat stimmte der Neuanschaffung von 21 Arbeitsplatz-
rechnern bei der Firma api GmbH für insgesamt 13.969,41 €, sowie der 
Neuanschaffung von 8 Laptops und 1 Workstation für das Rathaus bei 
der Firma concat AG für insgesamt 12.300,79 € einstimmig zu.
 
Einführung eines Zeiterfassungssystems für die Beschäftigten 
der Gemeinde Bötzingen
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat verbindlich entschieden, dass 
auch in Deutschland die gesamte Arbeitszeit der Arbeitnehmer/
innen aufzuzeichnen ist (Az. 1 ABR 22/21). Gemäß dem Referente-
nentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales soll eine 
Pflicht zur elektronischen Zeiterfassung gelten. Mit der Einführung 
des Systems können unter anderem die Arbeitszeiten der Beschäf-
tigten erfasst werden. Auch Fehlzeiten wie Urlaub oder Krankheit 
können innerhalb eines Workflows erfasst, weitergeleitet und abge-
bildet werden.
Vorgestellt und jeweils ein Angebot unterbreitet wurden der Ver-
waltung von zwei Zeiterfassungssysteme. Lediglich diese beiden 
Firmen bieten das auf Kommunen abgestimmte Komplettpaket an. 
Beide Systeme sind auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten, jedoch 
wird Seitens der Verwaltung das System von AIDA favorisiert.
 
Die Kosten setzen sich aus einmaligen Anschaffungskosten und lau-
fenden jährlichen Kosten, aufgrund der Cloud-Lösung, zusammen. 
Durch den Kauf der Software würde ein erheblich höherer Kosten- 
und Personalaufwand für die Softwareadministration hervorgeru-
fen werden.

Der Gemeinderat erteilte einstimmig die Zustimmung zur Beschaf-
fung des elektronischen Zeiterfassungssystems der Firma AIDA. Die 
Mittel sind im Haushalt 2025 einzustellen.
 
Auftragsvergabe für die Sanierung der Filtertechnik im Freibad
Im Freibad wurde 2008/2009 das Kinderbecken und 2013/2014 das 
kombinierte Nichtschwimmer-, Schwimmer- und Sprungbecken 
saniert. Neben der Errichtung neuer Edelstahlbecken wurde dabei 
die Badetechnik erneuert, jedoch nicht die bestehenden Filteran-
lagen. Vom Badepersonal wurde nach Ende der letzten Saison bei 
der Auswinterung Mängel in der Filteranlage festgestellt, so dass 
im vergangenen Herbst eine Überprüfung über das Büro Fritz Pla-

nung, Bad Urach erfolgte, das bereits die beiden o.a. Sanierungen 
durchgeführt hatte. Dabei wurde festgestellt, dass die Filteranlagen 
in einem Zustand sind, der zwingend eine Sanierung erforderlich 
macht. Die beiden Filterkessel sind an den Innenseiten korrodiert. 
Eine Überprüfung der Wandstärke der Kessel ergab, dass anstelle 
einer Neuanschaffung eine Sanierung der Kessel möglich ist. Des 
Weiteren wurde festgestellt, dass der Seitenkanalverdichter, der für 
die Rückspülung der Filter vorgesehen ist, erneuert und die Verroh-
rung angepasst werden muss.
 
a)  Filtertechnik
 Die Arbeiten zur Sanierung und Instandsetzung der Filteranla-

gen mit den beiden Kesseln wurde ausgeschrieben und 3 Firmen 
zur Angebotsabgabe aufgefordert.    
  

b) Badetechnik
 Für die Lieferung und den Einbau eines neuen Seitenkanalver-

dichters inklusive der Anpassung der Verrohrung wurden eben-
falls 3 Firmen um Angebotsabgabe gebeten.

 
c)  Ingenieurleistungen
 Die Ingenieurleistungen der Firma Fritz Planung werden nach 

dem Grundhonorar der HOAI in der Honorarzone II, Basissatz, 
abgerechnet.

 
Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu
a) die Arbeiten zur Sanierung und Instandsetzung der Filteranla-

gen an die Firma Guldager AG, Schweiz zum Angebotspreis von 
81.236,00 € zu vergeben,

b) die Arbeiten für die Badetechnik an die Firma Mohnke, Vörstet-
ten zum Angebotspreis von 85.925,75 € zu vergeben,

c) die Ingenieurleistungen der Firma Fritz Planung GmbH, Bad 
Urach gemäß der geltenden HOAI zum Honorar von 37.702,48 € 
abzurechnen.

 
Erlass einer Katzenschutzverordnung 
Die Problematik bezüglich unkastrierter Katzen mit unkontrollierter 
Vermehrung betrifft Bötzingen gleichermaßen wie andere Gemein-
den auch. Lt. dem Verein „Tiere in Not Breisgau“ sind in den Jahren 
nach der Corona-Pandemie die Zahlen verwilderter Katzen stark an-
gestiegen. Der Verein hat angeregt, eine Katzenschutzverordnung 
mit der Einführung einer Kastrations-, Kennzeichnungs- und Regis-
trierungspflicht für Katzenhalter/innen, deren Katzen unkontrollier-
ter Auslauf gewährt wird, zu erlassen. Zweck dieser Verordnung ist 
der Schutz freilebender Katzen, die z.B. infolge von Krankheiten und 
Unterernährung Schmerzen, Leiden oder Schäden ausgesetzt sind. 
Viele Umlandgemeinden haben bereits eine entsprechende Verord-
nung erlassen.
 
Mit einer Katzenschutzverordnung kann die Gemeinde Dritte (z.B. 
Tierschutzvereine) mit dem Einfangen und Kastrieren freilaufender 
unkastrierter Katzen beauftragen. Die verwilderten Katzen werden 
nach der Kastration am Fundort wieder frei gelassen, soweit sie 
nicht vermittelt werden können. Katzenhalter*innen müssen nach 
Erlass einer Katzenschutzverordnung ihre Katze auf eigene Kos-
ten kastrieren/sterilisieren und registrieren lassen. Hierbei gilt eine 
Übergangszeit von ca. 6 Monaten.
Der Gemeinderat beschloss einstimmig, den Erlass der Katzen-
schutzverordnung für die Gemeinde Bötzingen. Diese ist an anderer 
Stelle im Nachrichtenblatt abgedruckt.
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Veranstaltungen im Februar 2025
Datum Veranstalter Art der Veranstaltung Ort   

01.02.2025 Gemeinde/Winzerkreis Böschungspflegetag Treffpunkt Rückhaltebecken Tiefental

13.02.2025 Bötzinger eG Generalversammlung Festhalle

21.02.2025 Schützenverein Generalversammlung Clubheim

23.02.2025  BUNDESTAGSWAHL  

27.02.2025 Stockbrunnenhexen Rathausstürmung Rathausplatz

27.02.2025 Guggemusik Hemdglunkerball Festhalle

 
Berichtigungen, Änderungen oder neue Termine für den Veranstaltungskalender können schriftlich bei Frau Brenn 
(gerlinde.brenn@boetzingen.de) gemeldet werden.

Wasser-Jahresendabrechnung
Aufgrund einer Programmänderung war der Zeitraum zur Abgabe des Zählerstandes dieses Jahr der 31.Dezember 2024. 
Durch diese Änderung verschiebt sich die Zustellung der Bescheide für die Wasser-Jahresendabrechnung auf Mitte Februar 
2025.
 
Bei Fragen steht Ihnen Frau Maurer, Tel. 07663/9310-22 oder E-Mail gabriele.maurer@boetzingen.de gerne zur Verfügung.

DAS RATHAUS
INFORMIERTINFORMIERT

PINNWAND
Veranstaltungen, Infos & Berichte
für Kinder und Jugendliche

Offener Treff im Jugendclub 
Öffnungszeiten:
 

Montag, 03.02.2025
16.00 - 18.00 Uhr

Tischkicker-Turnier

Donnerstag, 06.02.2025
15.00 - 17.00 Uhr

Spielcasino

Montag, 10.02.2025
16.00 - 18.00 Uhr

Wir backen Crêpes

Donnerstag, 13.02.2025
15.00 - 17.00 Uhr

Wir backen Waffeln

 
Der Jugendclub befindet sich im Keller der Grundschule. Dort findet i. d. R. zweimal die Woche ein offener Kinder- und 
Jugendtreff statt. Dies ist ein kostenloses Angebot des Kinder- und Jugendreferats. Hier können Kinder und Jugendliche 
ohne Anmeldung vorbeikommen, gemeinsam chillen, Musik hören, backen, kochen, basteln, Tischkicker, Billard, Tischten-
nis oder Darts spielen.
 
Kontakt:
Theresa Pape
Tel. 07663 931021
jugendreferat@boetzingen.de
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BÖTZINGER

AUSBILDUNGSBÖRSEAUSBILDUNGSBÖRSE
POLIZEI –  
DEIN WEG ZU UNS
Streifendienst oder Kriminalpolizei, Einsatzeinheit oder Was-
serschutzpolizei, Verkehrspolizei oder Spezialeinheit: Alle sind 
Teile von unserem WIR, der Landespolizei Baden-Württemberg!
 
Jetzt noch bis zum 28. Februar 2025 bewerben und starten 
im
- Juli 2025 – gehobener Polizeivollzugsdienst!
- September 2025 – mittlerer Polizeivollzugsdienst! 
 
Weitere Informationen unter www.karriere-polizei-bw.de 
und www.polizei-freiburg.de/„Berufsinfo“
Email: freiburg.berufsinfo@polizei.bwl.de

Woche der digitalen Elternabende 2025

Unternehmen stellen sich vor
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) veranstaltet vom 10. bis 20. 
Februar 2025 zum vierten Mal die Woche der digitalen El-
ternabende. Sie bietet Eltern, Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit 
ihren Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten virtuell kennen-
zulernen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
 
Eine Woche lang geben Unternehmen in jeweils einstündigen 
Slots zwischen 17.00 und 20.00 Uhr erste Einblicke in ihre Unter-
nehmenskultur, in die Rahmen bedingungen ihrer Nachwuchs-
kräfte und erläutern die Karrieremöglichkeiten nach einem 
erfolgreichen Abschluss. Zudem berichten Auszubildende und 
dual Studierende über ihre Erfahrungen aus dem Bewerbungs-
verfahren, wie sie diese gemeistert haben und wie es ihnen als 
Berufseinsteiger geht. Eltern können sich auch informieren, wie 
die Berufsberatung der BA Ihr Kind grundsätzlich im Entschei-
dungsprozess zwischen Schule und Beruf unterstützt. Dieser 
besondere digitale Elternabend findet am Dienstag, 11. Feb-
ruar 2025 um 17.00 Uhr statt.
 
Die Elternabende richten sich sowohl an Eltern als auch an 
Schülerinnen und Schüler in der Phase der Berufsorientierung. 
Sie wählen sich dann zum jeweiligen Termin über einen Ein-
wahl-Link ein.
 
Weitere Informationen beispielsweise über die teilnehmenden 
Unternehmen und die Einwahllinks gibt es unter 
https://www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabende

Zukunft: Studium

Dual studieren
Am Donnerstag, 13. Februar 2025, informieren Vertreter der 
„Duale Hochschule Lörrach“, der „Hochschule für den öffent-
lichen Dienst Kehl“ und der Hochschule Offenburg über Zu-
gangswege, Studienoptionen, Studienalltag, Studienprogram-
me und über berufliche Möglichkeiten im Anschluss daran.
 
Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Berufsinformati-
onszentrum der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Veranstaltungsstätte ist gut mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln erreichbar, Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
 
Die Veranstaltung richtet sich an Studieninteressierte und 
deren Eltern, die sich aus erster Hand über Studium und Beruf 
informieren wollen. Sie ist Teil der Vortragsreihe „Zukunft: Stu-
dium“, einem Angebot der Berufs- und Studienberatung der 
Agentur für Arbeit Freiburg.

Mit Holzbau in Deine Zukunft!

Der triale Studiengang: Das Biberacher 
Modell
Holz fasziniert dich und du hast Lust im Holzbau in Zukunft was 
zu bewegen?
Der triale Studiengang "Holzbau – Projektmanagement / 
Bauingenieurwesen" bietet eine tolle Möglichkeit für junge 
Menschen, die gerne in dem Bereich Holzbau arbeiten und 
dabei Führungspositionen anstreben.
Diese Ausbildung dauert insgesamt 5 Jahre und 3 Monate und 
kombiniert eine duale Ausbildung zum/r Zimmerer/in mit dem 
Hochschulstudium Holzbau Projektmanagement / Bauingeni-
eurwesen an der Hochschule Biberach
 
Im Biberacher Modell erwerben die Teilnehmenden fol-
gende Qualifikationen:
• Gesellenbrief im Zimmererhandwerk
• Polier/in im Zimmererhandwerk
• Meisterbrief im Zimmererhandwerk
• Hochschulabschluss Bachelor of Engineering im Studien-

gang Holzbau Projektmanagement/Bauingenieurwesen
Voraussetzung ist eine Hochschulzugangsberechtigung.
 
Nächster Ausbildungsstart: September 2025
Bewerbungsschluss 31. Mai 2025
 
Informationen und Anmeldung unter:
Bildungszentrum Holzbau, Biberach
Wolfgang Schafitel – 07351 44091 55
Email: schafitel@zaz-bc.de

FUNDSACHEN
Fundsachen im Januar 2025
• Schlüssel
• Zange
• Apple-Zubehör
• Autoschlüssel
• Mütze

• Brille
• Spielwurm aus Plüsch
• floralgemustertes Halstuch

Die Fundsachen können von den Besitzern zu den üblichen Öff-
nungszeiten im Rathaus, Hauptstraße 11, Zimmer 0.04, Frau 
Gleichauf, Tel. 07663/9310-38 abgeholt werden. 
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ZU VERSCHENKEN
Tel. 2925
- Fernsehtisch
- verschiedenes Geschirr (Schüsseln, Teller etc.)
- elektr. Mixer
 
Interessenten für die oben genannten Gegenstände können sich di-
rekt an den Schenker (siehe Telefonnummer) wenden. 

Im Nachrichtenblatt werden abzugebende Gegenstände kostenlos 
veröffentlicht. Wer etwas zu verschenken hat, z. B. alte Möbelstü-
cke, noch brauchbare Küchengeräte, Radios, Fernsehgeräte, Herde, 
Waschmaschinen usw. kann diese Gegenstände der Gemeindever-
waltung, Herr Ernst, Tel. 9310-18, mitteilen.

UMWELTECKE
Photovoltaik-Kampagne Bötzingen –  
Jetzt Einzelberatung sichern!
Die Photovoltaik-Kampagne der Gemeinde Bötzingen ist 
erfolgreich gestartet!
Bei dem Auftaktvortrag „Einstieg in die Photovoltaik“ am 20. Januar 
2025 erhielten die interessierten Bürgerinnen und Bürger spannen-
de Einblicke in die Möglichkeiten und Vorteile der Solarenergie – ein 
gelungener Start in unsere Initiative für mehr erneuerbare Energien 
in Bötzingen! 

Nutzen Sie jetzt die Chance auf eine individuelle Beratung!
Im Rahmen der Kampagne bietet die Gemeinde Bötzingen 45-mi-
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nütige Beratungsgespräche an. Diese individuellen Gespräche 
werden von Nils Stannik, dem Photovoltaikberater des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald, durchgeführt. Egal, ob Sie Fragen zu 
den Kosten, Fördermöglichkeiten oder technischen Voraussetzun-
gen einer Photovoltaikanlage haben – die Beratung ist neutral, kos-
tenlos und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Die Einzelberatungen können ab sofort gebucht werden und sind 
ausschließlich während des Kampagnenzeitraums verfügbar. An-
meldungen sind über folgenden Link möglich 
https://www.terminland.de/pv-lkbh/
 
Weitere Veranstaltungen:
Auch in den kommenden Wochen können Sie sich bei unseren In-
formationsveranstaltungen weiter informieren:
• Freitag, 07. Februar 2025, 16.00 Uhr: Besichtigung bestehender 

Photovoltaik-Anlagen in Bötzingen – Treffpunkt: vor dem Rathaus
• Donnerstag, 20. Februar 2025, 19.00 Uhr: Vortrag „Schritt für 

Schritt zur eigenen PV-Anlage“ – Bürgersaal, Rathaus Bötzingen
 
So können Sie sich weiter informieren:
Informationen zur Kampagne: Direkt über die Webseite der 
Gemeinde Bötzingen unter 
www.boetzingen.de / Gemeinde / Klimaschutz / PV-Kampagne
 
Weitere Informationen: Auch auf der Webseite des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald unter www.lkbh.de/pv finden Sie hilf-
reiche Inhalte rund um das Thema Photovoltaik.
 
Die Gemeinde Bötzingen in Kooperation mit dem Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald unterstützten Sie auf dem Weg zu 
mehr Unabhängigkeit und Klimaschutz. Machen Sie Ihr Dach fit für 
die Zukunft – vereinbaren Sie jetzt Ihre Beratung und profitieren Sie 
von der Photovoltaik-Kampagne!
 

Verbraucherzentrale bietet Energieberatungen 
in Bötzingen an
Welche Fenster sind die richtigen, wie dick muss die Dämmung sein, 
was ist bei einer Photovoltaikanlage zu beachten? Bekomme ich 
Fördermittel für meine Sanierung oder berät mich jemand unab-
hängig zum Heizungstausch?
 
Für alle Fragen rund um die Themen Energieeinsparung und ener-
getische Sanierung gibt es an jedem zweiten Montag im Monat zwi-
schen 14.30 und 17.30 Uhr eine produkt- und anbieterunabhängige 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in 
Kooperation mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und 
der Gemeinde Bötzingen.
 
Die Termine finden im Rathaus im Zimmer 1.10 statt und müssen 
vorher telefonisch über das Infozentrum der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg vereinbart werden (Tel: 0800 – 809 802 400). 

Der nächste Beratungstermin findet am Montag, den 
10.02.2025 statt.
 
Durch die Kooperation mit der Verbraucherzentrale möchte die 
Gemeinde Bötzingen ihre Bürgerinnen und Bürger bei ihrer priva-
ten Energiewende unterstützen. Die 45-minütige Beratung ist dank 
Bundesförderung für die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
kostenlos.

Zukunft Altbau

Wann der beste Zeitpunkt für den Einbau einer 
Wärmepumpe ist
Ist die Heizung alt und das Haus geeignet, sollte angesichts 
der guten Förderung sofort gehandelt werden. Zukunft Altbau 
zeigt, wie Hauseigentümer vorgehen sollten.
Wärmepumpen heizen zuverlässig, klimafreundlich und meist kos-
tengünstig. Der weitaus größte Teil der Energie stammt aus der 
Umwelt, der Rest wird über Strom bereitgestellt. Viele Hauseigen-
tümerinnen und Hauseigentümer, die an einer Wärmepumpe inte-
ressiert sind, sind jedoch unsicher, zu welchem Zeitpunkt sie sich 
eine Wärmepumpe anschaffen sollten. Die Fachleute von Zukunft 
Altbau, dem vom Umweltministerium Baden-Württemberg geför-
derten Informationsprogramm, raten hier zu folgendem Vorgehen: 
Zuerst klärt man, wie alt die bisherige Öl- oder Gasheizung ist. Ist 
sie in die Jahre gekommen und das Haus energetisch geeignet, soll-
te angesichts der guten Förderung eher jetzt als später gehandelt 
werden. Im Fall einer wenige Jahre alten Heizung und eines Hauses 
mit schlechtem Energiestandard sind erst energetische Modernisie-
rungsmaßnahmen erforderlich. Später kann dann eine Wärmepum-
pe die alte Heizung ersetzen.

Fragen beantwortet das Team von Zukunft Altbau kostenfrei am Be-
ratungstelefon unter 08000 12 33 33 (Montag bis Freitag von 09.00 
bis 13.00 Uhr) oder per E-Mail an 
beratungstelefon@zukunftaltbau.de

Wärmepumpen heizen mit Wärme aus der Luft, der Erde oder dem 
Grundwasser. Die Wärme aus der Umgebung ist praktisch unbe-
grenzt verfügbar und eine erneuerbare Energiequelle. Rund zwei 
Drittel bis drei Viertel der Wärme aus einer Wärmepumpe stammen 
aus der Umgebung. Mit Strom heben die Geräte das Temperatur-
niveau der Wärme aus der Umwelt auf ein für die Heizung nutzba-
res Niveau an. Heizen mit einer Wärmepumpe ist daher besonders 
klimafreundlich. Das ist aber nur ein Vorteil: Die Technologie ist 
seit Jahrzehnten bewährt und zuverlässig. Die Wärmeversorgung 
des Hauses mit ihr ist zudem meist kostengünstig und preissicher. 
Wärmepumpen machen außerdem unabhängig von fossilen Brenn-
stoffen.

Besonders beliebt sind Wärmepumpen in Skandinavien, wo die Win-
ter besonders kalt sind. Spitzenreiter ist Norwegen mit einem Be-
stand von 635 Wärmepumpen pro 1.000 Haushalte. Das zeigen die 
jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2023. In Finnland liegt der Vergleichs-
wert bei 512, in Schweden sind es 437 Wärmepumpen pro 1.000 
Haushalte. In Deutschland ist der Markt klein – noch. Im Jahr 2023 
beträgt der Bestand lediglich 47 Wärmepumpen pro 1.000 Haushal-
ten. Zum Vergleich: Bei Deutschlands Nachbarn, etwa Frankreich 
(191), Italien (158) oder Österreich (119) beträgt der Bestand bereits 
ein Vielfaches. Nur Belgien, England und einzelne osteuropäische 
Nachbarn weisen ähnlich niedrige Zahlen wie Deutschland auf.

Wichtig: Das Alter der Heizung und das energetische Niveau 
des Hauses
Fachleute sind sich einig: Auch in Deutschland wird der Anteil der 
Wärmepumpen künftig steigen. Denn die Vorteile der Heiztech-
nologie sind immens, was Zuverlässigkeit, Betriebskosten und 
Umweltfreundlichkeit angeht. Doch was ist ein guter Zeitpunkt für 
den Einbau einer Wärmepumpe? Wann Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümer in den nächsten Jahren die alte, fossil betriebene 
Heizung, am besten gegen eine Wärmepumpe austauschen sollten, 
lässt sich an zwei Beispielen veranschaulichen.

„Zuerst sollte geklärt werden, wie alt die Heizung ist“, erklärt Frank 
Hettler von Zukunft Altbau. „Dazu hilft ein Blick auf das Typenschild. 
Liegt das Einbaujahr zwanzig Jahre oder mehr zurück, ist ein Tausch 
in der Regel empfehlenswert.“ Einen entsprechenden Check zur 
Ersteinschätzung kann man beispielsweise über den Wegweiser 
Wärmepumpe unter www.wegweiser-wärmepumpe.de durch-
führen.
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Eignet sich das Haus zudem energetisch für den Einbau einer 
Wärmepumpe, sollte eher jetzt als später gehandelt werden. Die 
Förderung ist im Jahr 2025 noch gut, künftig wird sie jedoch ver-
mutlich eher sinken. Im Fall einer zehn Jahre alten Heizung und 
eines Hauses mit schlechtem Energiestandard sollten dagegen erst 
Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen werden, um das Ge-
bäude dann effizient mit einer Wärmepumpe beheizen zu können. 
Das geht vom Einbau neuer Heizkörper oder neuer Fenster bis hin 
zur Dämmung von ganzen Bauteilen wie Dach, Kellerdecke oder der 
Außenwand. Eine Komplettsanierung ist nur selten erforderlich. Im 
Anschluss kann dann die alte Heizung gegen eine passende Wärme-
pumpe getauscht werden.

Ist die Heizung verhältnismäßig jung und die Gebäudehülle ener-
getisch schlecht, ist auch Folgendes möglich: Man installiert zusätz-
lich zum bestehenden Heizkessel eine Wärmepumpe. Fachleute 
bezeichnen dies als Hybridheizung. Die neue Wärmepumpe über-
nimmt dabei die Grundversorgung, nur an besonders kalten Tagen 
im Winter springt die alte Gas- oder Ölheizung ein. Vor allem in noch 
nicht gedämmten Häusern ist die Hybridheizung übergangsweise 
eine gute Option. Sinnvoll ausgelegt, garantiert sie auch die Erfül-
lung des Gebäudeenergiegesetzes. Nach der erfolgten energeti-
schen Modernisierung kann dann auf den fossilen Heizkessel ver-
zichtet werden. Fachlichen Rat erhalten Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümer im Rahmen einer Gebäudeenergieberatung.

Aktuelle Informationen zur energetischen Sanierung von Wohnhäu-
sern gibt es auch auf www.zukunftaltbau.de

VOLKSHOCHSCHULE
Kaiserstuhl-Tuniberg
VOLKSHOCHSCHULE
Kaiserstuhl-Tuniberg

Semesterbeginn
• Der Kurs ‚Aktiv im Alter 50+‘ mir Ralf Leinenbach hat bereits die-

sen Dienstag gestartet. Kurzentschlossene sind jederzeit herzlich 
willkommen und zahlen die Gebühr ab Kurseintritt.

• Der Kursbeginn ‚Gesunder Rücken – stabiler Bauch‘ von Karin 
Stählin hat zwei Zusatztermine bekommen. Entgegen den Anga-
ben im Programmheft startet er bereits am 14.02.2025 und kostet 
nun 87,50 €

• Alle anderen Kurse starten ab 17. Februar 2025!

Die Kurse sind seit Montag Online zur Anmeldung freigegeben. 
Gerne können Sie Ihre Anmeldung auch telefonisch vornehmen 
unter Tel. 07663-931020 oder unter Angabe Ihrer Adress- und Kon-
taktdaten durch E-Mail an vhs@boetzingen.de

Nutzen Sie unsere Schnupperkarte für Sport-
kurse
Wollen Sie herauszufinden, ob der Sportkurs der Richtige für Sie 
ist? Dann nutzen Sie unsere Schnupperkarte.  Sie können entweder 
zwei verschiedene Angebote ausprobieren oder die Karte 2x im 
gleichen Kurs anwenden. Sie kostet 18,- € für Erwachsene und 12,- € 
für Kinder/Jugendliche. Sollten Sie sich im Anschluss für einen Kurs 
anmelden, werden die Kosten der Schnupperkarte mit der Kursge-
bühr verrechnet.

Achtung: Das Angebot gilt nur für Sportan-
gebote mit ausreichend freien Plätzen. Eine 
Übersicht erhalten Sie auf unserer Website.
 
 

NEUES AUS DER

GEMEINDEBÜCHEREIGEMEINDEBÜCHEREI
Bücherei am Mittwoch, den 05.02.25 und 
12.02.25 geschlossen
Aus betrieblichen Gründen muss die Gemeindebücherei am
 
Mittwoch, den 05.02.2025 und
Mittwoch, den 12.02.2025
 
geschlossen bleiben.
 
Wir bitten um Ihr Verständnis!
Ihr Bücherei-Team

BEGEGNUNGSRAUM 
„MITTENDRIN“„MITTENDRIN“

MITTENDRIN
... der Begegnungsraum der Lebenshilfe in Kooperation mit der 
Gemeinde Bötzingen 
Am Samstag, den 01. Februar 2025 öffnet das Mittendrin von 
14.00 bis 17.00 Uhr die Türen. Kommen Sie vorbei und erkundigen 
Sie sich über die tollen Angebote.
 
Folgende Termine dürfen Sie sich schon vormerken:
 
Samstag 01.02.2025 14.00 bis 17.00 Uhr Große Eröffnung
Dienstag 04.02.2025 19.00 bis 21.00 Uhr Volkslieder singen
Mittwoch 05.02.2025 17.00 bis 20.00 Uhr Kochen
Freitag 07.02.2025 15.00 bis 18.00 Uhr Kunst und 

Gestaltung
Freitag 07.02.2025 20.00 bis 21.00 Uhr Tanzen

 
In der übernächsten Woche gibt es weitere tolle Angebote wie 
Kuchentreff und Spiele für Viele. Lassen Sie sich überraschen.
 
Es sind ALLE herzlich zur Teilnahme eingeladen!
Ihr Team vom Mittendrin
 
Mittendrin – Hauptstraße 20 – 79268 Bötzingen
mittendrin@lebenshilfe-breisgau.de 
Tel.: 076 63 / 71 39 878

Tipp: Wann im Jahr sollte die Wärmepumpe installiert 
werden?
Die beliebteste Variante der Wärmepumpe in Deutschland ist 
die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit über 90 Prozent Marktanteil. 
Ihre Installation und der Anschluss an das Wärmeverteilsystem 
dauern meist zwei bis drei Tage. Wird vorher das alte Heizungs-
system deinstalliert und muss umgebaut werden, können die 
Arbeiten aber auch rund eine Woche dauern. In dieser Zeit kann 
man nicht heizen. Fachleute empfehlen daher, die Installation 
außerhalb der Heizperiode durchzuführen. Effizienter, aber 
auch teurer ist die Erdsondenwärmepumpe. Hier entzieht die 
Wärmepumpe dem Erdreich Wärme, das vor allem in der kal-
ten Jahreszeit deutlich wärmer ist. Die Zulässigkeit von solchen 
Bohrungen muss im Vorfeld mit dem Landratsamt geklärt wer-
den.
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INFORMATIONEN AUS DEM

SOZIALBEREICHSOZIALBEREICH
Landesfamilienpass
Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 
hat uns die neuen Gutscheinkarten zum Landesfamilienpass für 
das Jahr 2025 übersandt.
 
Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutscheinkarte und 
unter Vorlage des Landesfamilienpasses im Jahr 2025 insgesamt 54-
mal die staatlichen Schlösser und Gärten und die staatlichen Mu-
seen in Baden-Württemberg kostenfrei bzw. zu einem ermäßigten 
Eintritt besuchen. Auf der Homepage des Ministeriums für Sozia-
les und Integration (www.sozialministerium-bw.de) sind unter 
Soziales / Familie / Leistungen /Landesfamilienpass eine Liste 
aller staatlichen Schlösser, Gärten und Museen in Baden-Württem-
berg sowie eine Liste aller nicht staatlichen Einrichtungen, die für 
Passinhaber einen kostenfreien bzw. ermäßigten Eintritt gewähren, 
eingestellt. Neben den Eltern können auch weitere, vorher fest in 
den Pass eingetragene Begleitpersonen (z.B. der getrenntlebende 
Elternteil, Oma, Opa oder eine andere Betreuungsperson), den Pass 
zusammen mit den Kindern nutzen. Von den eingetragenen Perso-
nen können bei Ausflügen aber höchstens jeweils zwei ausgewählt 
werden, die die Vergünstigung des Landesfamilienpasses in An-
spruch nehmen können.
 
Einen Familienpass können erhalten:
• Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern, 

die mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben,
• Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kin-

dergeldberechtigten Kind in häus licher Gemeinschaft leben,
• Familien mit einem kindergeldberechtigenden schwerbehinder-

ten Kind mit mind. 50.v.H. Erwerbsminderung, die mit diesem in 
häuslicher Gemeinschaft leben,

• Familien, die kinderzuschlags- wohngeld- oder bürgergeldbe-
rechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigten 
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben und

• Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten und mit mindestens einem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben.

Den Landesfamilienpass sowie die Gutscheinkarte erhalten Sie im 
Rathaus, Hauptstr. 11, Zim mer 03, Frau Corinna Kanisch. Die Berech-
tigung ist nachzuweisen. Familien, die bereits einen Landesfamili-
enpass besitzen, bitten wir beim Abholen der neuen Gutscheinkar-
te, diesen Pass vorzulegen.

Kirchliche Sozialstation 

Kinaesthetics Kurs für pflegende Angehörige
Bewegung und Mobilität fördern, ohne sich zu belasten - 
Kostenfreie Informationsveranstaltungen am 07.02.2025
Für pflegende Angehörige, ehrenamtlich Tätige und Interessierte.

Um was geht es?
Sie möchten Bewegungsabläufe unterstützen und die eigene 
Gesundheit schützen?
Sie möchten mehr Sicherheit im Umgang bei Menschen mit 
Demenz?
Sie möchten die Selbständigkeit fördern durch kleine bewusste 
Veränderungen?
 
In welchen Situationen kann mir das helfen?
Die Einsatz- und Entlastungsmöglichkeiten sind vielfältig erfahrbar, 
z.B.

• Gehen/Treppe steigen
• Aufstehen/Hinsetzen vom Stuhl/Bett
• Alltagsaktivitäten
 
Lernen Sie das Angebot der Kinaesthetics kennen - Ein 
Bewegungs- und Handlungskonzept für die Pflege zu Hause
 
Termine: Freitag, 07.02.2025 von 14.00 bis 15.30 Uhr
Referentin: Kinaesthetics Trainerin Waltraud Knupfer
Ort: Kirchliche Sozialstation, Hauptstraße 25, im EG, 
79268 Bötzingen
 
Und dann?
Bei genügend Teilnehmern kommt ein Kurs zustande, mit Um-
fang von 21 Stunden an mehreren Terminen
Termine: 6x Freitag 21.02.; 28.02.; 07.03.; 21.03.; 28.03. und 
11.04.2025 von 14.00 – 17.30 Uhr
Kursort: Pfarrschopf! Beim Kath. Pfarrbüro St. Laurentius. Eingang 
Mühlgasse. Hauptstraße 74, Bötzingen
Kosten: keine Kurskosten, ausschließlich 25,00 Euro für Unterrichts-
material
Anmeldung und Auskünfte unter 07663 8969214 oder 
waltraud.knupfer@sozialstation-boetzingen.de 

Informationen vom Pflegestützpunkt 
Breisgau-Hochschwarzwald
Wussten Sie schon...
... dass ab 2025 im Rahmen der Pflegeversicherung, Leistungen über 
den Entlastungsbetrag einfacher in Anspruch genommen werden 
können? Gerade die Unterstützungen durch ehrenamtliche Einzel-
helfer sind ab sofort unbürokratisch mit den gesetzlichen Pflege-
kassen abrechenbar.
 
Der Entlastungsbetrag ist eine Leistung für alle Pflegebedürftigen 
ab Pflegegrad 1. Er dient zur ambulanten, niederschwelligen Unter-
stützung im Alltag und wird in Höhe von monatlich 131 Euro ge-
währt.
 
Sie benötigen weitere Informationen? Diese finden Sie auf unserer 
Homepage oder erhalten Sie direkt bei uns im Pflegestützpunkt 
Breisgau-Hochschwarzwald neutral, kostenfrei und individuell. Wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage!
 
Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Standort Bad Krozingen: 0761 2187-2971 / -2972 / -2973 / -2974 / 
-2978
Standort Breisach: 0761 2187-2975 / -2976
Standort Titisee-Neustadt: 0761 2187-2977 / -2979
pflegestuetzpunkt@lkbh.de | www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt

Datenschutz hat höchste Priorität

DRV BW stellt Schutz der Daten sicher -  
Aktionstag Europäischer Datenschutz
Am 28. Januar 2025 war der Europäische Datenschutztag. Seit 2007 
macht der Aktionstag auf den hohen Stellenwert des Datenschutzes 
innerhalb der EU aufmerksam.

Die Höhe ihres Gehalts, der Name des Arbeitgebers, die Dauer der 
Beschäftigung oder die Anzahl der Kinder – auch die Deutsche Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) speichert viele per-
sonenbezogene Daten ihrer Versicherten. Nur mit diesen Angaben 
kann das Rentenkonto vollständig geführt und die spätere Rente 
korrekt berechnet werden. Die erhobenen Daten unterliegen dabei 
dem Sozialgeheimnis und sind durch die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung sowie die Vor-
schriften des Sozialdatenschutzes besonders geschützt.
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„Datenschutz und -sicherheit haben bei uns eine hohe Priorität“, 
sagt Thomas Sommer, Informationssicherheitsbeauftragter der DRV 
BW. „Vor allem bei Anwendungen zur Leistungsfeststellung und der 
Auszahlung von Renten sind höchste Sicherheitsmaßnahmen nach 
dem aktuellen Stand der Technik gefordert, um die Daten aller Ver-
sicherten und Leistungsempfänger vor Angriffen aus dem Internet 
zu schützen“, so Thomas Sommer weiter.

Regelmäßige Audits prüfen Maßnahmen zum Datenschutz und 
zur Informationssicherheit
Bei dem Rentenversicherungsträger trägt ein eigener Bereich dafür 
Sorge, dass die Daten angemessen geschützt sind. Dessen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erarbeiten Maßnahmen zum Datenschutz 
und der Informationssicherheit und stellen sicher, dass sie einge-
halten und ständig verbessert werden. Da die DRV BW aufgrund 
ihrer Arbeit mit sensiblen Daten als Betreiber von Kritischen Infra-
strukturen gilt, ist sie außerdem gesetzlich verpflichtet, dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) regelmäßig 
den Nachweis über die Einhaltung aller Maßnahmen zu erbringen. 
Dies geschieht mithilfe von Untersuchungen, sogenannten Audits. 
Während diesen nimmt eine vom BSI beauftragte unabhängige 
Prüfstelle in einem gesetzlich festgelegten Turnus die Wirksamkeit 
ergriffener technischer und organisatorischer Vorkehrungen zum 
Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten 
unter die Lupe. Im Wechsel zu diesen KRITIS-Audits hat die Deut-
sche Rentenversicherung eigene, interne Audits für alle Rentenver-
sicherungsträger installiert. So kann die Deutsche Rentenversiche-
rung stets den hohen branchenspezifischen Anforderungen an den 
Datenschutz und die Informationssicherheit gerecht werden und 
die Daten aller Beteiligten bestmöglich schützen.
 
 
Keine Faxe mehr - Digitale Alternativen ersetzen das 
Fax-Verfahren 

Deutsche Rentenversicherung BW geht  
neue Wege in der Kommunikation  
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg (DRV BW) 
geht neue Wege in der Kommunikation und stellt das Fax-Verfah-
ren ein. Künftig gibt es ausschließlich digitale Alternativen über die 
Anliegen einfach mit der DRV BW geklärt werden können. Auf die-
sen Wegen sind auch das Hochladen und die datenschutzkonforme 
Übermittlung von Anhängen möglich. 
Welche digitalen Alternativen gibt es? 

Kontaktformular für persönliche Anliegen
Hierüber können alle Kommunikationspartner - Versicherte und Be-
vollmächtigte sowie Unternehmen und Institutionen - der DRV BW 
Unterlagen und Informationen übermitteln. Voraussetzung dafür 
ist, dass die Versicherungsnummer bekannt ist. Die Unterlagen 
werden an den kontoführenden Versicherungsträger gesendet und 
gehen automatisch in die digitale Akte ein. Dieses Formular steht 
unter www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-S8003 
zur Verfügung.

eAntrag Webversion
Mit der eAntrag Webversion können Anträge an die Deutsche Ren-
tenversicherung gestellt werden. Auch hierfür ist die Angabe der 
Versicherungsnummer nötig. Die Anträge werden an den kontofüh-
renden Versicherungsträger gesendet und gehen automatisch in 
die digitale Akte ein: 
www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag

Kundenportal (mit Anmeldung über eID)
Mittels des ePostfach (Kundenportal) werden Nachrichten und 
Dokumente sicher mit der Deutschen Rentenversicherung ausge-
tauscht. Voraussetzung ist die Registrierung im Kundenportal. Alle 
Informationen zum Kundenportal und ePostfach unter 
www.deutsche-rentenversicherung.de/kundenportal

Kontaktformular für sonstige Anfragen
Bei dieser Alternative können der DRV BW schnell und unkompli-
ziert Unterlagen und Informationen übermittelt werden, die nicht 
im Zusammenhang zu einer Versicherungsnummer stehen oder 
wenn die Versicherungsnummer nicht bekannt ist.

Weitere Angebote für öffentliche Einrichtungen und 
Unternehmen 
Für diese Kundengruppen steht zudem der Verschlüsselungsser-
ver Cryptshare bereit, um den einfachen und sicheren Austausch 
vertraulicher Informationen zu ermöglichen. Alternativ können 
über das Verschlüsselungsverfahren S/MIME ebenso sicher vertrau-
liche Daten und Informationen per Mail ausgetauscht werden.

Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite 
www.drv-bw.de/Kontakt

INFORMATIONEN DER

ABFALLWIRTSCHAFTABFALLWIRTSCHAFT
Getrenntsammlungspflicht für Alttextilien  
ab 2025
Wohin mit den Altkleidern und Alttextilien?
Seit dem 01. Januar 2025 gilt in Deutschland die Getrenntsamm-
lungspflicht für Textilabfälle. Damit sollen Textilien wiederverwen-
det oder nachrangig recycelt werden können. Dieser Schritt ist ein 
wichtiger Abschnitt zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Alttex-
tilien.
 
Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist die Getrenntsammlung 
von Altkleidern bereits seit mehreren Jahren flächendeckend mög-
lich. Es stehen in den Kreisgemeinden an etwa 170 Standorten rund 
310 Altkleidercontainer gemeinnütziger und/oder gewerblicher 
Sammler bereit. Alttextilien können aktuell über die Regionalen 
Abfallzentren in Eschbach und Titisee-Neustadt entsorgt werden. 
Somit ist die neue Richtlinie im Landkreis bereits umgesetzt und für 
die Bürgerinnen und Bürger ändert sich durch die neue Regelung 
zunächst nichts.
 
Es gilt: Gut erhaltene Altkleider sind weiterhin über die Altklei-
der-container zu entsorgen. Darüber hinaus sind gebrauchte Klei-
dung und Schuhe (paarweise), aber auch Bettwäsche und Tisch-
decken über die Container abzugeben. Stark beschädigte oder 
verschmutzte Altkleider und Textilien sind auch weiterhin un-
bedingt über die Restmülltonne zu entsorgen.
 
Alle Altkleidercontainer-Standorte im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald, soweit der Abfallwirtschaft, kurz ALB, bekannt, finden 
sich im BürgerGIS auf der Internetseite der Abfallwirtschaft unter 
www.lkbh.de/alb
 
Momentan sind die Recyclingkapazitäten ausgelastet und die Nach-
frage nach Produkten, wie beispielsweise Putzlappen oder Dämm-
stoffen ist gesättigt. Somit gilt: Qualität kommt vor Quantität. Eine 
Trennung, wie oben angeben, ist daher dringend einzuhalten, um 
die Sammel- und Verwertungsbetriebe beim Erzielen einer hohen 
Verwertungsquote zu unterstützen.
 
Weitere Informationen im Internet unter www.lkbh.de/alb oder 
auch telefonisch bei der Abfallberatung unter der Nummer 
0761 2187-9707
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WILHELM-AUGUST-LAY-
SCHULE INFORMIERT
WILHELM-AUGUST-LAY-
SCHULE

Kinder- und Schülerspeiseplan KW 06 
Mittagessen in der Schulkantine (ta-
gesfrisch gekocht)

Für Fragen und Auskünfte zum Thema "Mittagessen in der Schulkantine" steht Ihnen gerne das Schulsekretariat, Frau Schmidt, Tel. 
6083-60, claudia.schmidt@wal-verwaltung.de zur Verfügung. Ausführliche Informationen finden Sie ebenfalls über die Internetseite 
www.wal-boetzingen.de

POLIZEINOTIZEN
AKTUELLE MITTEILUNG IHRER POLIZEI

Betrug durch Shoulder-Surfing
UNSERE FAKTEN:
Ganz aktuell werden viele Fälle registriert, bei denen im Rahmen von Geldabhebungen am Geldautomaten die PIN Eingabe ausgespäht und 
danach die Zahlungskarte durch einen Taschen- oder Trickdiebstahl entwendet werden.
 
TIPPS:
• Achten Sie auf ausreichend Sicherheitsabstand und weisen Sie aufdringliche Personen höflich zurück.
• Decken Sie mit einer Hand die PIN-Eingabe ab.
• Meiden Sie verdächtige Geldautomaten z.B. wenn der Sichtschutz am Eingabefeld fehlt.
• Wenden Sie sich bei Verdacht auf unbefugten Kontozugriff oder einem manipulierten Geldautomaten umgehend an Ihre Bank!
Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei
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ALLGEMEINE

BÜRGERINFORMATION
ALLGEMEINE

BÜRGERINFORMATION
Standorte von  
Defibrillatoren  
in der Gemeinde 
Bötzingen 
Jemand greift sich ans Herz, sinkt zu-
sammen, wird bewusstlos – was tun? 

In so einem Fall kann ein Defibrillator 
ein Menschenleben retten.

Nachfolgend die Standorte von Defibrillatoren in Bötzingen:
• Bahnhofsgebäude, Bahnhofstraße 15
• am Oberschaffhausener Dorfplatz, Bergstraße 129
• bei der Festhalle, Hauptstr. 15
• Hauswand Verwaltungsgebäude Firma Hauri,  

Bergstraße 114
• Altes Spritzenhaus, Hauptstraße/Ecke Sieglestraße
• Schwimmbadstraße / Ecke Schubertstraße an der Straßen-

leuchte bei der Bushaltestelle

Veranstaltungen des Forums ernähren,  
bewegen, bilden
Unterwegs mit der Kraft der Sonne – Urlaubsgäste mit E-Bike 
und E-Auto auf dem Urlaubshof
Zielgruppe dieser Onlineveranstaltung sind Anbieter von „Urlaub 
auf dem Bauern- und Winzerhof“, die den Gästen das Laden ihrer 
E-Autos und E-Bikes anbieten und dabei Elektromobilität und Pho-
tovoltaik miteinander verbinden wollen. Inhaltlich geht es dabei um 
Betreibermodelle, steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen, 
sowie Vor- und Nachteile für Anbieter und Nutzer. Die kostenfreie 
Kooperationsveranstaltung der Landkreise Breisgau Hochschwarz-
wald, Ortenau und Schwarzwald-Baar findet am Donnerstag, 20. 
Februar 2025 von 14.00 bis 16.00 Uhr statt. Anmeldungen sind bis 
14. Februar möglich, per E-Mail an hannelore.green@lkbh.de oder 
telefonisch unter 0761 2187-5922.
 
Seminare für die Direktvermarktung zum Thema "Erfolgreiche 
Lösungsansätze für Hofladen, Selbstbedienung und Automa-
tenverkauf"
Der Fokus liegt dabei bei Themen wie verkaufsfördernde Präsentati-
on und effiziente Raumnutzung. Auch diese Veranstaltungen finden 
online statt. Am 26. Februar 2025 geht es um die Hofladengestal-
tung, am 12. März 2025 um Selbstbedienungsladen und am 19. März 
2025 um den 24/7 Automatenverkauf. Diese drei Termine finden je-
weils von 14.00 bis 17.00 Uhr statt. Ergänzend sind zwei Exkursionen 
am 26. März 2025 in den Großraum Bodensee-Oberschwaben und 
am 02. April 2025 in den Großraum Stuttgart, jeweils von 09.00 bis 
16.30 Uhr geplant. Anmeldungen für diese Veranstaltungsreihe sind 
bis zum 13. Februar 2025 möglich, per E-Mail an hannelore.green@
lkbh.de oder telefonisch unter 0761 2187-5922.
 
Landesweite Aktion „Gläserne Produktion"
Auch in diesem Jahr findet wieder die landesweite Aktion „Gläser-
ne Produktion" des Ministeriums für Ernährung, ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz statt. Landwirtschaftliche Betriebe erhalten 
durch die Teilnahme an der Aktion die Möglichkeit, den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern die Arbeit in der Landwirtschaft nä-
herzubringen.  Neben größeren Aktionen ist es auch möglich, sich 
mit angemeldeten Gruppen in überschaubarer Teilnehmerzahl zu 
beteiligen. Interessierte können sich dafür per E-Mail an 
hannelore.green@lkbh.de oder telefonisch unter 0761 2187-5922.

Agentur für Arbeit Freiburg - Der Online-Talk für 
Arbeitgebende

Direkteinstieg Kita
Am Mittwoch, 05. Februar 2025, findet der nächste Arbeitgeben-
den-Talk statt. Thema der Online-Talkrunde, die um 11.00 Uhr be-
ginnt und etwa 30 Minuten dauert: „Direkteinstieg Kita – auch für 
Arbeitgebende eine Chance“. Die Zugangsdaten gibt es nach An-
meldung unter https://eveeno.com/DirekteinstiegKita. Eine spe-
zielle Software zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist nicht 
erforderlich.
 
Fachkräfte in Kindertagesstätten sind gefragt wie nie. Die Nachfra-
ge nach Betreuungsplätzen ist riesig und wird weiter steigen, wenn 
der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grund-
schulen umgesetzt wird. Zudem müssen viele Stellen nachbesetzt 
werden, weil pädagogische Fachkräfte aus geburtenstarken Jahr-
gängen ausscheiden.
 
Anna-Marcia Bánáti und Annette Köth zeigen auf, wie Arbeitgeben-
de Quereinsteigenden oder Helfenden im Rahmen einer verkürzten 
Ausbildung den Weg zu einem Berufsabschluss als Sozialpädago-
gische Assistenz oder als Erziehenden ebnen können. Es geht um 
Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Möglichkeiten einer 
finanziellen Förderung.
 
Die Veranstaltung ist Teil der vom Arbeitgeber-Service der Agentur 
für Arbeit Freiburg organisierten digitalen Vortragsreihe "Arbeitge-
benden-Talk" mit aktuellen Themen zum Personalmanagement. Mit 
Rücksicht auf das knappe Zeitbudget von Entscheidern, Unterneh-
menden und Personalverantwortlichen sieht das Format eine Ver-
anstaltungsdauer von lediglich 30 Minuten vor. Nach einem kurzen 
Impuls zum jeweils angekündigten Thema können die Teilnehmen-
den Fragen stellen, sich untereinander austauschen und diskutieren.

KIRCHLICHE
NACHRICHTENNACHRICHTEN

Römisch-Katholische  
Kirchengemeinde 
March-Gottenheim
Engelgasse 25, 79232 March-Hugstetten
Tel. 07665/425300
info@kath-MarGot.de 
Homepage: www.kath-MarGot.de 

Gottesdienste vom 01.02. bis 09.02.2025
Samstag, 01.02.
18.30 Uhr  St. Stephan, Gottenheim
 Vorabendgottesdienst mit Kerzenweihe - Gerne dürfen 

Sie Kerzen zum Segnen mitbringen!
        
Sonntag, 02.02. Darstellung des Herrn - Lichtmess   Darstellung 
des Herrn  
09.00 Uhr  St. Pankratius, Holzhausen
 Eucharistiefeier mit Kerzenweihe - Gerne dürfen Sie 

Kerzen zum Segnen mitbringen!
10.30 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Familienmesse mit Kerzenweihe - Gerne dürfen Sie 

Kerzen zum Segnen mitbringen!
        
Montag, 03.02.
18.30 Uhr  St. Vinzentius, Neuershausen
 Eucharistiefeier mit Blasiussegen



18 | Freitag, 31. Januar 2025 

Dienstag, 04.02.
07.00 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Laudes - das Morgengebet der Kirche
16.00 Uhr  Seniorenpflegeheim, Bötzingen
 Andacht
18.30 Uhr  St. Pankratius, Holzhausen
 Eucharistiefeier
        
Mittwoch, 05.02.
07.00 Uhr  Haus Inigo, Bötzingen
 Gebet in Stille
09.00 Uhr  Gemeindehaus, Gottenheim
 Eucharistiefeier
18.30 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Eucharistiefeier
        
Donnerstag, 06.02.
16.00 Uhr  Seniorenzentrum, March
 Ökumenischer Gottesdienst
18.30 Uhr  St. Georg, Buchheim
 Eucharistiefeier
20.00 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Zur Ruhe kommen - Zeit der Stille - Andacht mit Beicht-

gelegenheit
21.00 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Komplet - das Nachtgebet der Kirche
        
Freitag, 07.02. Herz-Jesu-Freitag  
09.00 Uhr  Mariä Himmelfahrt, Umkirch
 Eucharistiefeier
        
Samstag, 08.02.
18.30 Uhr  St. Vinzentius, Neuershausen
 Vorabendgottesdienst mit Blasiussegen
        
Sonntag, 09.02. 5. Sonntag im Jahreskreis  
09.00 Uhr  Mariä Himmelfahrt, Umkirch
 Eucharistiefeier mit Blasiussegen
10.30 Uhr  St. Gallus, Hugstetten
 Eucharistiefeier mit Blasiussegen
18.30 Uhr  St. Laurentius, Bötzingen
 AbendRot-Gottesdienst mit Blasiussegen 

Kirchencafé am 02. Februar 20025
Ganz herzlich laden wir zum Kirchencafé im Anschluss an den Fami-
liengottesdienst am Sonntag, 02. Februar 2025 um 10.30 Uhr 
in Hugstetten ein. Lassen Sie den Gottesdienst bei Tee/Kaffee und 
Kuchen nachklingen, kommen Sie mit uns und untereinander ins 
Gespräch und genießen Sie das Beisammensein. Für das Gemeinde-
team Hugstetten-Buchheim, Dagmar Braun
 
herz&hand
Ein herzliches Dankschön an unsere Sponsoren bei denen wir immer 
wieder Lebensmittel abholen können.
Ohne diese Unterstützung wäre unser Projekt nicht möglich:
ALDI Bötzingen, EDEKA Barwig Buchheim und Hochdorf, REWE 
Markt Borowicz oHG Bötzingen, Bäckerei Barleon Bötzingen, Bäcke-
rei Steiert Neuershausen, Bäckerei Zipfel Holzhausen, Hofladen Sus-
anne Hagen Vörstetten, NETTO Marken-Discount Buchheim, Reute, 
Vörstetten und Nimburg, Gemüseanbau Manfred Seiler Neuershau-
sen, Naturkost Rinklin GmbH Eichstetten, Kramer GmbH Schwarz-
wälder Wurstspezialitäten Umkirch, Konditormeisterin Irmtraud 
Napolitano Waltershofen, Vielen Dank für die Geldspenden von 
denen wir haltbare Lebensmittel dazu kaufen. Die Lebensmittelaus-
gabe ist wöchentlich mittwochs von 12 bis 13:30 Uhr in der St. Gal-
lus-Kirche March-Hugstetten, Engelgasse 25. Geldspenden können 
Sie gerne auf das Konto der Kirchengemeinde March-Gottenheim 
überweisen: Sparkasse Freiburg, IBAN DE08 6805 0101 0002 0652 
25. Verwendungszweck: herz&hand Für das herz&hand-Team: Astrid 
Siegel Tel. 07665/3777 oder E-Mail siegel-march@t-online.de

Evangelische Kirchengemeinde  
Pfarrerin Suse Best, Pfarrhaus Tel.: 07663-7520251
Diakonin Josan Tuquabo Tel: 0157-31999526

Evangelisches Pfarramt, Hauptstr. 44, 79268 Bötzingen
Tel. Pfarramt  07663-1238
E-Mail: boetzingen@kbz.ekiba.de
www.ekiboetz.de

Öffnungszeiten des Pfarramts: 
Dienstag:  09.00 - 12.00 Uhr 
Freitag:   09.00 - 12.00 Uhr 

Diakonie
Die evangelische Kirchengemeinde ist in vielfältiger Weise diako-
nisch tätig, um Menschen beiszustehen und zu unterstützen.
• kirchliche Sozialstation Nördlicher Breisgau e.V.,  

Tel: 07663 8969-200
• ökumenische Nachbarschafthilfe Bötzingen & Gottenheim,  

Tel: 07663-949484
• evangelischer Kindergarten Bötzingen,  

Tel: 07663-723, kiga.boetzingen@kbz.ekiba.de

Letzer Sonntag nach Epiphanias 02.02.2025
10.30 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Pfarrerin Suse Best
Alle Kinder sind weiterhin eingeladen mit unserem Bücherwurm Fri-
dolin weiter auf Entdeckungsreise zu gehen. Zwei weitere Sonntage 
jeweils um 10.30 Uhr in unserem Gemeindehaus. Auf euer Kommen 
freut sich das Kindergottesdienst-Team
 
Unsere Gottesdienste werden aufgezeichnet 
und sind am selben Tag ab ca. 15.00 Uhr auf 
unserer Homepage 
www.ekiboetz.de/Gottesdienste abrufbar. 
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Außerdem können auf der Seite GOTTESDIENSTE auch die Gottes-
dienste der letzten Monate aufgerufen werden.
 
Mittwoch, 05.02.2025
09.00 Uhr Zeit mit Gott, offener Gebetskreis
09.30 Uhr Spielgruppe
16.30 Uhr Konfiuntericht
20.00 Uhr Probe Bläserkreis

Der Bibelspruch für die kommende Woche steht in Jesaja 60,2b
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir. 

Ev. Gemeinde AB Bötzingen
Kirchweg 21 
Gemeindepastor: Matthias Braun 
Matthias.braun@ab-verband.org 
Tel: 9142561 • www.gemeinschaft-boetzingen.de

Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem 
Bösen. 2. Thess. 3,3
 
Wir laden ganz herzlich zu unseren Veranstaltungen ein : 
Freitag, 31.01.25 09.30 Uhr Krabbelkäfer – Treff (Eltern mit 
  Babys und Kleinkindern)
Sonntag, 02.02.25 10.30 Uhr  Gottesdienst (mit Kindergot-

tesdienst für Kinder ab 2,5 Jah-
ren)

Montag, 03.02.25 18.00 Uhr Jungschar für Jungs ab der 
  1. Klasse
 19.00 Uhr Teenie-Kreis für Teens von 
  13-16 Jahren
Mittwoch, 05.02.25 08.00 Uhr Gemeindegebet
 19.30 Uhr Jugendkreis
 20.00 Uhr Bibelgespräch
Donnerstag, 06.02.25 17.00 Uhr Mädchenjungschar 
  (1.-4. Klasse)
 18.00 Uhr Mädchenjungschar 
  (5.-7. Klasse)
 
Unsere Gottesdienste werden auch online über-
tragen und können auf 
https://www.youtube.com/c/Evangelische
GemeindeBötzingenAB oder durch Abscannen 
des QR-Codes angeschaut werden.
 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein schönes und geseg-
netes Wochenende.

Jehovas Zeugen 
Versammlung Bötzingen 
Königreichssaal, Holderackerstr. 7, 79346 Endingen

Sonntag, den 02.02.2025, 17.30 – 19.15 Uhr 
Biblischer Vortrag,
Thema: „Sichtbare Belege für die Existenz Gottes“
Bibel- und Wachturm-Studium
Thema: „Hast du das Ziel, ein Ältester zu werden?“

Donnerstag, den 06.02.2025, 19.30 – 21.15 Uhr
Zusammenkunft: Unser Leben und Dienst als Christ
 
Wer einen Gottesdienst von Jehovas Zeugen digital besuchen 
möchte, kann einen Zugang über das Kontaktformular auf der Web-
site www.jw.org/de/jehovas-zeugen/wuenschen-sie-einen-
besuch/ erfragen. Weitere Hinweise und Informationen sowie das 
komplette Onlineangebot in Form von Videos und Downloads fin-
det man auf www.jw.org. Interessierte Personen sind jederzeit will-
kommen.
 

Neuapostolische Kirche Bötzingen-Breisach
Markgrafenstraße 8, 79268 Bötzingen
 
Über den QR-Code können Sie unsere 
Gottesdienstzeiten entnehmen.

 

DITIB  
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e. V.

Die Moschee ist zu den normalen Gebetszeiten geöffnet. Frei-
tagsgebet um 12.30 Uhr. Die Freitagspredigt wird auch auf 
Deutsch gehalten und ist zusätzlich unter www.ditib.de nach-
zulesen. 
 
Kontaktperson: Herr Cihat Yazar, Telefon: 0173 6564777

FREIWILLIGE FEUERWEHR
BÖTZINGENBÖTZINGEN

Maschinisten 3:
Am Dienstag, 04.02.2025 trifft sich die Gruppe 3 um 19.00 Uhr am 
Gerätehaus.
 
Maschinisten 4:
Am Mittwoch, 05.02.2025 trifft sich die Gruppe 4 um 19.00 Uhr am 
Gerätehaus.
 
Gruppen/Zugführerübung:
Am Freitag, 07.02.2025 treffen sich die Gruppen/Zugführer um 
19.00 Uhr am Gerätehaus. 

Treffen der Ehrenabteilung 
Die Ehrenabteilung der Feuerwehr trifft sich am Mittwoch, den 
05.02.2025 um 18.00 Uhr im Gerätehaus.

Seniorennachmittag
Wir laden herzlich zu unserem nächsten Seniorennachmittag 
auf Dienstag, 11.02.2025 ab 14.30 Uhr in den Gemeindesaal 
ein. Gemütlich gemeinsam sitzen, singen, lachen und sich un-
terhalten, - wir freuen uns auf euch und auf einen speziellen 
"Ohrenschmaus" im Programm.

KAFFEEKRÄNZLE
Am Freitag, dem 31. Januar 2025, findet um 19.00 Uhr zum 
letzten Mal das „Kaffeekränzle“ mit einem Vortrag von Ursula 
Höfflin, Eichstetten zum Thema: „Wertschätzen, wer ich bin“ 
statt. Herzliche Einladung an alle Frauen aus Bötzingen, Got-
tenheim und darüber hinaus!
Der Erlös der Veranstaltung ist wieder für diakonische Aufga-
ben in der Kirchengemeinde bestimmt.
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Kaffeegedeck mit!
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Pfarrbüro, 
Tel. 1238  
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MITTEILUNGEN DER

VEREINEVEREINE
Radsportclub Bötzingen
Die ordentliche Mitgliederversammlung 2025 des Radsportclubs 
Bötzingen e.V. findet statt am Freitag, den 31. Januar 2025 um 
20.00 Uhr im Gasthaus Krone in Bötzingen.
 
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsberichte und Ehrungen    
3. Entlastung des Vorstandes
4. Wahlen
5. Aktivitäten 2025
6. Verschiedenes
 
Alle Mitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich eingeladen.

RSC Bötzingen
Vorstand

Guggemusik Schnooge-Blog e.V. 
Das ruhige Wochenende ist  vorbei und wir starten durch zu unse-
ren zwei Auftritten an diesem Wochenende.
 
Am Freitag, 31.01.2025 sind wir in der Sommerberghalle in Bu-
chenbach bei der Narrengilde Rot-Blau Höllental. Abfahrt Bus um 
19.30 Uhr an der WG in Bötzingen.

Am Samstag den 01.02.2025 sind wir auf der Teufelsnacht der 
Schelinger Bergteufel. Die Festhalle in Oberbergen öffnet um 19.31 
Uhr, Einlass ab 16 Jahre mit einer Teufelsbar, DJ und Shotbar.
 
Am Samstag, 01.03.2025 findet der "Jubiläums Bunter Abend" 
statt. Der Vorverkauf für Tickets ist am Samstag, 08.02.2025 von 
10.00 - 12.00 Uhr in der Aula der Grundschule, Hauptstraße 15.
 
Die Vorstandschaft der Schnooge

Winzerkreis Bötzingen
Böschungspflegetag
Am morgigen Samstag, den 01. Februar 2025 findet ein Bö-
schungspflegetag statt. Treffpunkt ist um 08.00 Uhr beim Rückhal-
tebecken im Tiefental. Alle weiteren Infos können Sie auf Seite 3 
dieses Gemeindeblattes entnehmen.
 
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen.
 
Winzerkreis Bötzingen

CDU-Ortsverband Bötzingen
Save the Date
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Wie bereits angekündigt haben wir am Sonntag, den 02. Februar 
2025 Gelegenheit gemeinsam mit unserem CDU-Direktkandidaten 
für unseren Wahlkreis, Dr. Klaus Schüle" die Firmen:
 
- Zimmerlin GmbH Edelstahl Technik, Frohmattenstr. 19 
- Sexauer GmbH Sanitär und Heizung, Frohmattenstr. 11a  und die
- E-Auto-Ladestation der Fa. Elektro-Schönberger GmbH &Co.KG

zu besichtigen und dabei mit Herrn Dr. Schüle ins Gespräch zu 
kommen und anstehende Probleme zu diskutieren. Wir bitten Sie, 
nutzen Sie diese Gelegenheit. Wir freuen uns auf einen regen Aus-
tausch. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr beim SMP-Parkplatz Ecke 
Schlosssmattenstraße/im Erlenschachen.
 
Ihre CDU-Gemeinderäte und
Ihr CDU-Ortsverband

Turnverein Bötzingen
Abteilung Handball
Ergebnisse vom Wochenende:
E-Mädels
HG Müllheim/Neuenburg 2 – SG Bötzingen/March   14:23
E-Jungs
HG Müllheim/Neuenburg – SG Bötzingen/March   19:27
SG Kenzingen/Herbolzheim – SG Bötzingen/March 2   18:17
D-Mädels
SG Kenzingen/Herbolzheim – SG Bötzingen/March   28:40
B-Mädels
SF Eintracht Freiburg – SG Bötzingen/March   19:18
 
Damen
TV Zell – TV Bötzingen   16:28
Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende starteten wir moti-
viert gegen den TV Zell. Nach anfänglicher Unkonzentriertheit in 
der Abwehr fanden wir durch bessere Kommunikation ins Spiel und 
gingen mit einem Spielstand von 10:16 in die Pause. In der zweiten 
Halbzeit erzielten wir, durch starke Abwehr- und Torhüterleistung 
sowie effektiven Tempogegenstößen, ein Endergebnis von 16:28. Es 
spielten: Tamara (Tor), Jessy (5), Julia (1), Marie-Flora (9), Marlene (1), 
Liv (2), Lara (1), Fabienne (3), Leni (5), Sigrid, Mara (1)

Herren
SG Schopfheim/Karsau 2 – TV Bötzingen   29:20
Der Spielbeginn zeigte ein relativ ausgeglichenes Duell, sodass die 
SG Schopfheim/Karsau nach 15 Minuten mit einem knappen Vor-
sprung von einem Tor (7:6) führte. Diesen Vorsprung konnten wir 
bis zum Ende der ersten Halbzeit nicht mehr drehen und gingen mit 
einem Rückstand von 16:10 in die Pause. Nach der Pause startete die 
SG Schopfheim/Karsau besser in die 2. Halbzeit und so gingen wir 
mit einem 7 Tore Rückstand in das letzte Viertel des Spiels. In diesen 
letzten 15 Minuten konnten wir den Rückstand nicht mehr verringern 
und verloren das Spiel mit 29:20. Es spielten: Tim Susewind (7), Finn 
Martini (5), Lars Peter Petzholz (3), Kai Susewind (2), Dorian Feix (1), Ju-
lius Himmen (1), Jannis Schulz (1), Julian Bauernfeind, Yannick Bilger, 
Simon Knöpfler, Raphael Müller, Richard Schillinger, Ulli Wittwer
 
Auswärtsspiele am Samstag, 01.02.2025
13.45 Uhr SG Teningen/Köndringen 2 – SG Bötzingen/March B-Jungs
14.50 Uhr SG Maulburg/Steinen – SG Bötzingen/March E-Mädels 
Heimspiele  am Sonntag, 02.02.2025 in Bötzingen
12.30 Uhr SG Bötzingen/March – SG Teningen/Köndringen C-Jungs
14.00 Uhr SG Bötzingen/March – HG Müllheim/Neuenburg A-Jungs
16.00 Uhr TV Bötzingen – HC Karsau 2 Damen
18.00 Uhr TV Bötzingen - TG Altdorf 2 Herren 
Heimspiele am Sonntag, 02.02.2025 in Buchheim
11.30 Uhr SG Bötzingen/March – Freiburger TS 1844 B-Mädels
14.45 Uhr SG Bötzingen/March – HSG Freiburg 2 C-Mädels 
Auswärtsspiel am Sonntag, 02.02.2025
11.30 Uhr TuS Oberhausen – SG Bötzingen/March D-Mädels
 
Bei Interesse am Handball können sich SpielerInnen/Eltern gerne 
bei tvboetzingen@gmx.de melden.
www.tvboetzingen-handball.de
www.facebook.com/tvboetzingen
www.instagram.com/tv_boetzingen
www.instagram.com/sg_boetzingenmarch
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Ökumenische Nachbarschaftshilfe  
Bötzingen-Gottenheim
Herzliche Einladung zum Helfertreffen am Montag, 03.02.2025 um 
19.00 Uhr im evang. Gemeindehaus in Bötzingen.
Bitte um zahlreiche Teilnahme. 

A. Schulz

Landfrauen Bötzingen
Liebe Landfrauen,
wir wollen euch nochmal an unsere Führung bei "Kinderleicht genie-
ßen" im Gewerbegebiet am Dienstag, den 04.02.2025 um 14.00 
Uhr und anschließendem Kaffeebesuch im Café Barleon erinnern.
Anmeldungen sind bei Brigitte, Tel. 5777 oder in der WhatsApp- 
Umfrage noch möglich. 

Viele Grüße vom
Vorstandsteam

DRK-Ortsverein Bötzingen
Junge Helden gesucht!
Am Donnerstag, den 06. Februar 2025  trifft sich das Jugendrot-
kreuz von 18.30 bis 19.30 Uhr zum nächsten Dienstabend im DRK-
Raum Bötzingen (im Feuerwehr-Gerätehaus). 

Du bist zwischen 8-15 Jahre alt?
Und möchtest die Erste-Hilfe und vieles mehr kennenlernen?
Dann komm doch einfach mal vorbei!  

Yvonne und Sven freuen sich auf euch!
Kontakt: jrk@drk-boetzingen.de

Musikverein Bötzingen
Save the date: 
10.05. Musikalische Weinprobe  

Interne Termine: 
07.02. Probe 
14.02. Probe 
01.03. Bunter Abend Guggemusik 
07.03. Probe 
14.03. Probe 
 
Der Musikverein Bötzingen wünscht allen ein schönes 
Wochenende! 

Sozialverband VdK Bötzingen – Gottenheim
Sehr geehrte Mitglieder,
unsere nächste Mitgliederversammlung findet statt am Freitag, 07. 
Februar 2025 um 18.00 Uhr in der Sportgaststätte Schwarz-Weiß 
in Gottenheim.
Da es ein Mitgliederessen gibt, benötigen wir unbedingt die 
schriftliche Rückmeldung über Ihre Teilnahme. Sofort bitte!! 
Nur so kann der Gastwirt genau planen.
 
Für Ihre Mithilfe wären wir Ihnen dankbar. 
Sozialverband Bötzingen – Gottenheim
Ihr Vorstand

Verein für den Erhalt der Kaiserstühler  
Endhahle und ihrer Umgebung e.V.
Einladung zur Böschungspflegeaktion auf der Endhahle 
und Umgebung
Unter fachlicher Leitung von Engelbert Mayer 
Termin: Samstag, 08. Februar von 09.00 bis 13.00 Uhr
Treffpunkt: Bötzinger Endhahle
Bitte Arbeitshandschuhe und eine Schere mitbringen.
Im Anschluss gibt es ein kleines Vesper. 
Anmeldung bitte bis zum 06. Februar unter endhahle@gmx.de 
oder telefonisch bei Axel Lüder, Tel. 0178 1114152.
 
Wir freuen uns auf Ihre / Eure rege Teilnahme!
Das Vorstandsteam des Vereins für den Erhalt 
der Kaiserstühler Endhahle 

SONSTIGE
INFORMATIONEN
SONSTIGE
INFORMATIONEN

Kinderkultur in der Bürgerscheune

Zauberbühne kommt mit „Nike Bär“  
nach Gottenheim
Die Kinder-Cooltur-Gruppe der BürgerScheune startet am Sonntag, 
16. Februar 2025, mit „Nicke Bär findet etwas Komisches“ in das Kin-
derkultur-Jahr 2025. Die Aufführung der Zauberbühne Rottweil findet 
um 11.00 Uhr in der Schulturnhalle in Gottenheim, Schulstraße 15, statt. 
Mit dem Handpuppen- und Menschentheater über einen neugieri-
gen Bären nach Bilderbüchern von Sven Nordqvist will Puppenspie-
ler Christoph Frank kleine und große Menschen aus Gottenheim 
und Umgebung ab vier Jahren begeistern. Das Puppentheater dau-
ert etwa 40 Minuten. Eintrittskarten gibt es an der Tageskarte für 
5,00 Euro pro Person.

Die Freiburger Mundartgruppe zu Gast in  
Hugstetten
Die Freiburger Mundartgruppe ist mit dem Stück „´s fahrt kei Zug 
nach Irgendwo“ am Samstag, 08.02.2025 zu Gast in der Festhalle 
Hugstetten. Das Lustspiel in 3 Akten stammt aus der Feder von Win-
nie Abel. Die Regie führt Olaf Creutzburg. Der Chor Eintracht Hugs-
tetten bewirtet die Veranstaltung. Für das leibliche Wohl ist Bestens 
gesorgt. Beginn ist um 20.00 Uhr, Einlass ab 18.15 Uhr, Eintritt € 15,--.
Karten im Vorverkauf in Schätzle’s Schreibladen/Hugstetten und bei 
allen aktiven Sängerinnen und Sänger sowie an der Abendkasse. 
Karten können auch telefonisch 0761/45653860 oder per Mail 
karten.fmg@gmx.de erworben werden.

Minispielfest am 19. Januar war ein großer 
Erfolg für Alle
Am 19. Januar 2025 hat der TVB sein „Minispielfest“ ausgerich-
tet – zu Gast waren Minis aus Oberhausen, Kenzingen, March, 
Emmendingen, Waldkirch-Denzlingen und Freiburg (Eintracht). 
Tore und Punkte werden bei dieser Turnierform nicht gezählt, 
es geht einzig um den Spaß am Handballsport. Gespielt wurde 
immer 10 Minuten und so haben die vielen ZuschauerInnen 34 
Spiele gesehen. Höhepunkt ist immer die Siegerehrung, bei 
der alle Kinder eine extra für den TVB angefertigte Medaille der 
Fa. Edelstahl Zimmerlin überreicht bekommen – herzlichen 
Dank für diese großzügige Spende! Neben dem Platz war 
ein Bewegungsparcour für Alle aufgebaut, in der Caféteria gab 
es frische Waffeln. Wir bedanken uns bei den SchiedsrichterIn-
nen Marie-Flora, Frank und Steffen sowie unserem Zeitnehmer 
Roman. Ein großer Dank gilt den Eltern und den Hausmeistern, 
die uns in vielerlei Hinsicht unterstützt haben.

www.mv-boetzingen.de 

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS
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Rebgrundstück zum Kauf
oder zur Pacht, 40 Ar, Gemarkung Bötzingen, Eckberg, 

Flurstück 01792 und 01793,  2006 Müller-Thurgau.

E-Mail: witwerwerner@gmail.com

SMP-Mitarbeiter sucht 
ab sofort eine 2-3-Zimmerwohnung in Bötzingen oder Umgebung.  

Tel. 01575 - 24 95 637

Garage/Werkstatt/Lagerraum gesucht
Nähe Str. Im Grün

Tel.: 0172/271 35 92, F. Hersperger freut sich.

Mama mit 3 Kindern sucht dringend 
eine 4-Zimmer-Wohnung in Bötzingen. 

0176 / 239 168 06

HOTEL HEUBODEN Umkirch  
sucht Zimmermädchen (m/w/d) 
zur Zimmerreinigung auf Minijob-Basis.

Tel.: 07665-500965 oder info@hotel-heuboden.de

Gewerbe-/Einzelhandelsfläche   
in Bötzingen gesucht, 50 - 100 m²

Mobil: 0151 425 02320

 
 

 
 
 
 
 

  

 

  
KUNST GALERIE SÜDWEST

NACH DEM ZDF-PRINZIP 
-  BARES FÜR RARES -

Samstag, 08.02.25 von 10 Uhr - 16.30 Uhr
im Josef - Blum - Gemeindehaus

Kirchstraße 5
79359 Riegel

Wir bitten um telefonische Anmeldung unter
Tel. 0157 / 784 912 32

Selbstverständlich dürfen Sie uns auch ohne
telefonische Anmeldung besuchen.

Großer Ankauf von Kunst, Schmuck, Gold, Uhren, Pelzen, 
Teppichen im Josef - Blum - Gemeindehaus.  

Zahlen Höchstpreise! Experten vor Ort bieten auch  
eine kostenfreie Wertschätzung

S I L B E N R Ä T S E L
Aus den Silben bahn - be - be - bin - brik - burt - chen - de - der 
- der - die - drat - durch - en - erd - fa - fuerst - gan - ge - ge - ge -
haeub - hal - hungs - jahr - keit - klo - kunft -
lauf - le - lich - maech - men - mes - mit - na -
ne - ner - nich - niert - pae - plan - qua - rei -
ro - sah - sam - schlae - schot - se - se - send -
si - slo - so - stam - stras - taet - tau - telt - ter -
tig - tig - trai - um - un - ver - vo - waer - wei -
wer - wi - wie - zie - zu - zy
sind 20 Wörter zu bilden, deren sechste Buchstaben, 
von unten nach oben gelesen, und elfte Buchstaben, 
von oben nach unten gelesen, ein Sprichwort ergeben.

1. abstoßend

2. unbefestigter Weg

3. univers. Nachschlagewerk

4. Zeitabschnitt

5. Produktionsstätte

6. Reinkarnation

7. oder anders ausgedrückt

8. Prügelei

9. Reklamespruch

10. leichte Reizbarkeit

11. Abenteuer

12. Häuptling

13. Meeting

14. sportlich fi t

15. Tortenverzierung

16. ruhig, langsam

17. Belanglosigkeit

18. Orbit

19. jäh, plötzlich

20. Rechteck auf Landkarten22. Teil des Gartens
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PRIMO-RÄTSELSPASS
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Lösung: 1. widerwaertig, 2. Schotterstrasse, 3. Enzyklopaedie, 4. Jahrtausend,
5. Fabrikhalle, 6. Wiedergeburt, 7. beziehungsweise, 8. Schlaegerei, 
9. Werbeslogan, 10. Nervositaet, 11. Robinsonade, 12. Stammesfuerst, 
13. Zusammenkunft, 14. durchtrainiert, 15. Sahnehaeubchen, 16. gemaechlich, 
17. Nichtigkeit, 18. Erdumlaufbahn, 19. unvermittelt, 20. Planquadrat –
 Um Lichtmess sehr kalt, wird der Winter nicht alt.



 

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Starten Sie kraftvoll ins neue Jahr mit unserer beliebtesten Aktion 
für Ihre Werbeanzeigen! Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 
4 Anzeigen zum Preis von 3 – das ist eine Anzeige völlig kostenlos!

Vorteile für Sie:

• Mehr Sichtbarkeit: 
Maximieren Sie Ihre Reichweite, 
ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis:
Nutzen Sie die Gelegenheit, effektiv 
zu werben und gleichzeitig Ihr 
Budget zu schonen.

• Starker Jahresbeginn:
Setzen Sie direkt ein Zeichen und 
starten Sie mit Ihren Angeboten, 
Events oder Kampagnen durch.

So funktioniert‘s:

1. Buchen Sie 3 Anzeigen
in unserem System.

2. Erhalten Sie 1 weitere 
Anzeige kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 
4 Anzeigen, die Ihre Zielgruppe 
erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 2 bis einschließlich KW 6

(03.01. bis 07.02.2025)

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder zur Buchung direkt zu kontaktieren. 
Gemeinsam starten wir erfolgreich ins neue Jahr!

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen):
Bitte bis donnerstags, 
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit 
erteilter Abbuchungserlaubnis. 
Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese 
Aktion außer Kraft gesetzt. 
Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: 
Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen 
müssen innerhalb des Aktions-
zeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei 
der Anzeigenbestellung den Code
P-2025-01 an.

Aktion zum Jahresbeginn: 
3 Anzeigen bezahlen

+ 1 kostenlos!
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Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 08.30 Uhr

Samstag, 01.02.25

Landwasser-Apotheke,

Freiburg-Landwasser,

Tel. 0761/16066

 

Sonntag, 02.02.25

Adler-Apotheke,

March-Hugstetten,

Tel. 07665/930516

 

Montag, 03.02.25  

Sonnenberg-Apotheke,

Freiburg-Opfingen,

Tel. 07664/1552

Dienstag, 04.02.25
Europa-Apotheke,

Breisach,  
Tel. 07667/942055

 
Mittwoch, 05.02.25
St. Martins-Apotheke,

Freiburg-Hochdorf,  
Tel. 07665/2824

 
Donnerstag, 06.02.25

Adler-Apotheke,
March-Hugstetten,
Tel. 07665/930516

 
Freitag, 07.02.25
Salus-Apotheke,

Freiburg-Waltershofen,
Tel. 07665/5020400

NOTRUFE / BEREITSCHAFTSDIENSTE
ALLGEMEINER NOTDIENST ÄRZTE APOTHEKEN

SOZIALE EINRICHTUNGEN

ALLGEMEINER NOTDIENST ÄRZTE

ALLGEMEINE TELEFONNUMMERN

BÜRGERMEISTERAMT

Polizeinotruf 110
Polizeiposten Bötzingen 
(Mo-Fr 7.30 – 12.00 Uhr, 
u. 13.30 – 16.30 Uhr) 6053-0
Feuerwehr 112
Feuerwehrkommandant 
Ralf Gimbel 0160/90734230
DRK-Rettungsdienst/ Erste Hilfe 112
DRK- Krankentransporte 0761/19222
Ärztl. Notfalldienst 01805/19292-300
Giftinformationszentrale 0761/19240
Tierkörperbeseitigung 0761/506706
Rechtsanwalts-Notdienst 0761/72773
Wasser  949176
Gas 0800/2767767
Strom
Netze BW GmbH Auftragszentrum 
Rheinhausen 0800/3629477
Bezirksschornsteinfegermeister 
Reiner Knöbel 07662/94003

Ärztl. Bereitschaftsdienst

Zu erfragen unter: 116117
www.kvbawue.de/ 

buerger/notfallpraxen

Kinderärztl. Notfalldienst

116 117

Augenärztl. Notfalldienst

116 117

Zahnärztl. Notfalldienst

01801/116 116

Tierarztl. Notdienst

Den tierärztlichen Notdienst 
erfragen Sie bitte bei 
Ihrem Haustierarzt.

Kinder- und Jugendreferentin
Theresa Pape
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
07663/9310-21
jugendreferat@boetzingen.de

Schulsozialarbeiterin
Franziska Römer 6083-69

Telefonseelsorge
Tel.: 0800/1110111
Psychologische Beratungs- und
Behandlungsstelle für Alkohol- und 
Drogenprobleme 0761/74112 

Seniorenpflegeheim
Heimleitung: Herr Ritschel
Kindergartenstr. 1, 
79268 Bötzingen 07663/914978-0

Pflegestützpunkt 
Breisgau-Hochschwarzwald

An der alten Weberei 2
79206 Breisach 0761/2187-2976
lukas.ahrens@lkbh.de
www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt

Kirchliche Sozialstation 
Nördlicher Breisgau e.V.

Hauptstraße 25, 
79268 Bötzingen 07663/8969-210
www.sozialstation-boetzingen.de
• Kirchlicher Pflegedienst
•  Häusliche Kranken- und Altenpflege
•  Pflege von Schwerstkranken und  

Sterbenden
• Hauswirtschaftliche Versorgung
Sprechstunde für Angehörige  
von Menschen mit Demenz
Regina Schultis  07663-8969-260

Tagespflege „In den Rathausgärten“

Bergstr. 6a,  07663/8969-268
Teamleitung: Caroline Tyton
Mo.-Fr. von 08.30 - 17.00 Uhr

Ökum. Nachbarschaftshilfe 
Bötzingen-Gottenheim

Stundenweise Hilfe in allen Bereichen
des häuslichen Alltags, im Alter,  
bei Krankheit und Behinderung.
Einsatzleitung Anette Schulz
E-Mail: nbh.boetzingen@web.de
07663/949484

Hospizdienst Eichstetten- 
Bötzingen-Gottenheim

Begleitung von Schwerkranken,
Sterbenden u. deren Angehörigen,
07663/37 57 oder 0160/96837846

Familienpflege des Caritas- 
verbandes für den Landkreis

Krankheit, Reha, Kur,  Risikoschwanger-
schaft, Geburt...Ihre Familie braucht  
Unterstützung?   0761/8965-451
cv-familienpflege@caritas-bh.de
www.caritas-breisgau-hochschwarzwald.de

Integrationsmanager der 
Caritasverbandes f. Personen  

mit Fluchthintergrund

07663/9429595 o. 01590/4370819
www.caritas-bh.de

Integrationsfachdienst 
Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Beratung für schwerbehinderte
ArbeitnehmerInnen und deren 
Arbeitgeber 0711/250832800

Lebenshilfe Freiburg 
in Bötzingen

Offene Hilfen für Menschen mit
Behinderungen  07663/9129926
Heilpädagogische Praxis  07663/948994
Kindergarten-Zauberberg 07663/6532

Inklusionsvermittlerin

Frau Christa Müller-Jogerst
07663/607847
inklusion@boetzingen.de

Immer aktuell unter www.boetzingen.de

Hauptstraße11, 79268 Bötzingen
Sprechzeiten: 
Mo. – Fr. 08.00 – 12.00 Uhr
montags 14.00 – 18.00 Uhr
donnerstags 14.00 – 15.30 Uhr
Zentrale:  9310-0
Telefax:  9310-33
gemeinde@boetzingen.de
Internet-Adresse: www.boetzingen.de 
Bodynek, Christian
Leiter des Bauamtes, Friedhof 9310-27

Böcherer-Woyciechowski, Kirstin
Bürgerbüro, Tourismus,  
Kultur 9310-13

Brenn, Gerlinde 
Kinderkrippe, Kindergarten,  
Schule, Vereine  
Grundbucheinsichtsstelle 9310-28

Brenn, Siegfried
Ortsbaumeister 9310-17

Bühler, Armin
Gemeindekasse 9310-23

Dufner, Gervas 
Rechnungsamt

Ernst, Jan 
Hallenbelegung, Hohrainbuckhütte, 
Nachrichtenblatt, 
Gewerbeangelegenheiten 9310-18

Geppert, Christiane 
Volkshochschule 
Verbandsangelegenheiten 9310-20

Gerhart, Kerstin
Leitung Rechnungsamt, Haus- 
haltsplanung, Jahresrechnung 9310-25

Gleichauf, Tanja
Bürgerbüro, Passamt, Fundbüro 9310-38

Hägle -Tretter, Ralf
IT-Systemadministrator 9310-34

Hövekenmeier, Lisa
Sekretariat Hauptamt, 
Standesamt  9310-24 

Jenne, Andreas 
Leiter des Hauptamtes,
Feuerwehrangelegenheiten 9310-14

Kajewski, Kinga
Klimamanagement 9310-29

Kanisch, Corinna
Bürgerbüro, Rente, Verkehr,  
Soziales 9310-31

Kreuz, Katharina
Personalamt 9310-36

Lay, Isolde 
Bauamt 9310-26
Maron, Ariane  
Sekretariat Bürgermeister 9310-11
Maurer, Gabriele            
Rechnungsamt 9310-22
Ott, Angelika 
Gemeindearchivarin 9310-30
Roor, Evelyn
Bauamt 9310-16
Schneckenburger, Dieter 
Bürgermeister 9310-11
Schneider, Jana
Steuern und Gebühren,  
Wasser, Abwasser 9310-32

Wertstoffannahmetermine
Auf dem Bauhofgelände im Industriege-
biet, Schloßmattenstr. 23
jeden Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr
jeden Samstag:  09.00 – 14.00 Uhr

Abfallberatung des Landkreises
Tel. 0761/2187-9707
Beschwerde bei Nichtabholung
“Gelbe Tonne” (kostenfrei):
Firma Remondis, Tel.: 0800 122 32 55
“Restmüll-, Bio-  und Papiertonne”:
Firma Remondis, Tel.: 0761 5150995
Sperrmüll: Tel.: 0761 2187 88 24

Kinderkrippe Tel.: 99354

Kindergärten
Gemeindekindergarten 99940
Ev. Kindergarten, 723
Kath. Kindergarten 1430

Schulen
Grund, Werkreal- und Realschule
Sekretariat, Auskünfte zur  
Schulverpflegung 6083-60
Verlässliche Grundschule 6083-75
Auskünfte zur verlässlichen  
Grundschule und  
Ganztagsangebot im Rathaus 9310-28

Gemeindebücherei
Bahnhofstr. 3  9136 47
Öffnungszeiten:
Dienstag  10.00 - 12.00 Uhr
 16.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch  16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  16.00 - 19.00 Uhr
In den Schulferien ist nur donnerstags 
geöffnet!


